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zweifelsohne sind angesichts der 
internationalen Finanzmarktkrise 
viele andere gesellschafts- und be-
rufspolitische Themen in den Hinter-

die Stabilität unserer Volkswirtschaft 

alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens. Wie schnell eine Branche, 

dem Bankmanagement, ihr Vertrauen 
verlieren kann, hätte sich wohl nie-
mand ausmalen können.

Vertrauen, das gerade auch für un-
seren Berufsstand in der täglichen 
Zahnarzt-Patienten-Beziehung we-
sentliche Grundlage erfolgreichen 
zahnmedizinischen Handelns ist, ist 
schnell verspielt, aber nur sehr lang-
sam wieder aufzubauen. Durch ein-
heitliches Handeln der europäischen 
Staaten gibt es deutliche Chancen, die 
Finanzmärkte wieder in ein ruhiges 
Fahrwasser zu bekommen.

Ungeachtet der Auswirkungen der 
Finanzmarktkrise auf die Konjunktur 
hat die Bundesregierung den einheit-
lichen Beitragssatz für den Gesund-

-
perten aus Wissenschaft, Ökonomie, 
Politik, Gesundheitswesen, Gewerk-
schaften, Wirtschaft und Industrie, 
zusammengefasst im Bündnis für 

-
wesen, haben auf die mögliche Un-

nachdrücklich hingewiesen. Abge-

sehen von den strukturellen Auswir-
kungen des Gesundheitsfonds kommt 
nun also noch das weitere Problem der 

wies das Bundesversicherungsamt in 
aller Schärfe dieses vom Bündnis auf-

gestellte Szenario zurück. Also doch 
keine Krise möglich?

Über die Auswirkungen des Ge-
sundheitsfonds auch für die Zahnme-
dizin besteht derzeit noch Unklarheit. 
Fest steht, dass der Anteil der Ausga-
ben für die Zahnmedizin innerhalb 
der Ausgaben der gesetzlichen Kran-
kenkassen in den letzten 15 Jahren 
von etwa 11 auf 7,5 Prozent gesunken 
ist. Ursache dafür waren vornehm-

-

zu Ungunsten der Patienten verscho-
ben haben. Ist das nun ein Beleg für 
die sinkende Bedeutung der Zahn-
medizin für die Gesundheit der Be-
völkerung? Zweifelsohne nein, denn 
wissenschaftliche Publikationen zu 
den zahlreichen Querverbindungen 
zwischen Medizin und Zahnmedizin 
häufen sich. Trotzdem sind im Zeit-
alter der evidenzbasierten Medizin/
Zahnmedizin methodisch an diesen 
Kriterien ausgerichtete Studien als 
Beleg für die Wichtigkeit unseres 
Fachgebietes leider noch Mangelwa-
re. Nicht zuletzt resultieren daraus 
auch immer wieder Forderungen, die 
zahnmedizinische Ausbildung auf 
Fachhochschulniveau abzusenken. 

Welche Auswirkungen dies struktu-
rell und professionspolitisch für den 
Berufsstand hätte, mag man sich gar 
nicht vorstellen.

Umso wichtiger ist es für den Be-

rufsstand, sich bei den wesentlichen  
präventions- und gesundheitspoli-
tischen Aktivitäten einzubringen. Die 
Zahnärztekammern – und auch unse-
re Kammer – tun dieses seit Jahren 
in vielen Feldern. Genannt seien hier 
die Aktivitäten zur Verbesserung der 
Mundgesundheit bei den Kindern und 
Jugendlichen (Kinderpass) oder zur 
Lösung der Probleme durch den de-
mographischen Wandel (Pilotprojekt 
zur Alterszahnheilkunde). Auch wird 
die Bedeutung der Zahnmedizin für 
die Gesundheitswirtschaft (Kuratori-
um Gesundheitswirtschaft des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern) in der 
Öffentlichkeit vehement dargestellt. 
Diese Palette kann durch viele  ande-
re sozial- und gesundheitspolitische 
Themen erweitert werden. Themen, 
die unser tägliches Handeln bestim-
men und die deutlich machen, welche 
Potentiale die Zahnmedizin besitzt.

Professionspolitik und Wissen-
schaft sind also gefordert, gemeinsam 
die besondere Bedeutung unseres 
Fachgebietes zu unterlegen. Möge 
uns dies gelingen, damit die Finanz-
marktkrise nicht zu einer Krise der 
Zahnmedizin führt. Ihr

Dr. Dietmar Oesterreich

EDITORIAL

Zeit der Krisen – Professionspolitik gefordert
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Die Finanzmarktkrise darf nicht zu einer Krise der Zahnmedizin führen, betont der Präsident der Zahnärztekammer.
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DEUTSCHLAND

Im Vorfeld des diesjährigen Deut-
schen Zahnärztetags in Stuttgart fand 
die 10. Vertreterversammlung der 

-
falls in der baden-württembergischen 
Hauptstadt statt.

Die Vorsitzende der KZV Baden-
Württemberg Dr. Ute Maier hieß in 
einer sehr kurzweiligen Begrüßungs-
rede alle Delegierten der Vertreter-
versammlung der KZBV in ihrem 
Heimatland herzlich willkommen. 
Sie stellte die Vorzüge der Schwaben 
und Badener in einem kurzen „volks-
kundlichen“ Diskurs dar, wobei dann 
doch auch die seit jeher bestehenden 
Unterschiedlichkeiten sowohl der Ba-
dener, als auch der Württemberger auf 
die „Schippe“ genommen wurden.

nahm sich die Sozialministerin Dr. 
Stolz des Landes BW in einem län-
geren Grußwort die Zeit, sich mit der 
derzeitigen Gesundheitspolitik des 
Gesundheitsministeriums in Berlin 
sehr kritisch auseinanderzusetzen. 
Sie forderte sehr eindringlich, dass 
mit den derzeitigen von Berlin initi-
ierten Veränderungen im gesamten 
Gesundheitswesen insbesondere nicht 
die hohe Qualität der zahnärztlichen 
Versorgung aufs Spiel gesetzt wird. 
Als ein warnendes Beispiel zitierte 
sie einen schweizerischen Klinikdi-
rektor, der aus jahrelang gemachten 

-
hörigkeit eines in der Notaufnahme 
eingelieferten Patienten am Gebiss-

befund erkennen kann. So wäre der 
Gebisszustand der aus Deutschland 
stammenden Patienten stets ein deut-
lich besserer.

Dies überraschte mich als Zuhö-
rer schon, da uns jahrzehntelang die 
Schweiz als das „Mekka der Zahn-
heilkunde“ geschildert wurde.

Vehement kritisierte die Ministerin, 
dass ein Preiswettbewerb im Gesund-
heitsmarkt nicht das Maß aller Dinge 
sein darf und dass nicht allein, weil 
dieser Markt einer Budgetierung un-
terliege, sondern weil es auch gelte, 
zwingend klinisch ethische Aspekte 
nicht außer Acht zu lassen. Genauso 
vehement verteidigte sie aber auch 
die zurzeit noch für ihr Bundesland 
geltende um zehn Prozent höhere 
Vergütung im Vergleich zum gesam-
ten Bundesgebiet. Insbesondere aus 
diesem Grund war und ist die Kritik 

-

besonders heftig.
Im Bericht des Vorstandes der 

KZBV nahm Dr. Fedderwitz als ers-
ter Referent den Ball auf den die Mi-
nisterin geworfen hatte und forderte, 
dass für die Zahnärzteschaft insgesamt 
„… essentielle Freiräume gewahrt und 
politisch abgesichert sein müssen“.

Die politische Grundeinstellung 
gegenüber unserem Berufsstand be-
schrieb er daraufhin mit einem Zitat 
des ehemaligen Gesundheitsministers 

Zähne“.

In seinem weiteren Vortrag be-
schrieb er kurz die Sachzwänge, denen 
aufgrund objektiver Veränderungen 
in unserer Gesellschaft konzeptionell 

stellte eindeutig klar, dass für uns 
Zahnärzte – und hier unterscheide 
man sich grundlegend von den Ärzten 
– nicht das Heil in der Sachleistungs-
orientierung liege und daher neue 
Konzepte entworfen werden müssten 
und auch der Mut aufgebracht werden 
müsse, neue Wege zu gehen. Voraus-
setzung solcher neuen Konzepte sei 
es, dass keine Mehrausgaben für die 
GKV resultiere und daher das Risiko 
für den Gesetzgeber, diesen Konzep-
ten zustimmen zu können, ohne den 
sozialen Frieden zu gefährden, gering 
sein müsse. Vorab stellte er nochmals 
die von dem KZBV-Vorstand vertre-
tene Auffassung klar, dass das vorran-
gige Ziel die Abschaffung des Bud-
gets sei, machte aber auch klar, dass 
es 19 Jahre nach dem Mauerfall eine 
legitime Forderung der Ost-KZVs 
sei, eine Vergütungsangleichung Ost 
an West zu fordern, zumal sich die 
Umsetzung dieser Forderung im Rah-

-
fonds lediglich in einer Anhebung des 

Punkten widergespiegelt hätte.
Dr. Fedderwitz legte in seinem 

weiteren Vortrag die von der Zahn-
ärzteschaft favorisierten Konzepte 
dar und machte aber ganz deutlich, 
dass all dies von einer Beibehaltung 

Qualität der zahnärztlichen Versorgung erhalten
10. Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung

Abschaffung der Budgetierung
Die Vertreterversammlung der KZBV 
fordert den Gesetzgeber auf, die Bud-
getierung in der vertragszahnärztlichen 
Versorgung abzuschaffen und damit das 
Morbiditätsrisiko wieder auf die Kran-
kenkassen zu übertragen.

Angleichung der Vergütung in den 
neuen Bundesländern und Berlin

Die Vertreterversammlung fordert erneut 
eine Anhebung der Vergütung in den 
neuen Bundesländern und Berlin auf das 
Vergütungsniveau der alten Bundeslän-
der. Nach der Anhebung der ärztlichen 
Vergütung in den neuen Ländern ist es 
zwingend erforderlich, diesen längst 

überfälligen Schritt auch in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung zu tun und 
das Vergütungsniveau auf das Niveau 
der alten Bundesländer anzuheben. 

Votum gegen „Online-Rollout der 
elektronischen Gesundheitskarte

Die mit diesem Projekt beabsichtigte 
-

tualisierung der Versichertenstammdaten 
auf der elektronischen Gesundheitskarte 
(eGK) verlagert Prozesse von den Kran-
kenkassen in die Arzt- und Zahnarztpra-

nicht bezifferbarem Aufwand, ohne dass 
für die Zahnärzte anderweitig ein Nutzen 
entstünde.

Strukturiertes PAR-Behandlungs-
konzept mit Festzuschüssen

Ziel ist es, ein vom gesamten Berufsstand 
getragenes Festzuschuss-Konzept in der 
Parodontologie „mit einer Stimme“ in 
die Politik und die Öffentlichkeit zu tra-
gen sowie auf eine gesetzliche Regelung 
und Umsetzung des Konzeptes hinzuar-
beiten. 

Aufhebung des derzeitigen gül-
tigen Zuzahlungsverbotes

weiterer Mehrkostenrege-
lungen für andere zahnärztliche Be-
handlungsbereiche und demzufolge 
entsprechende Berücksichtigung im 

Aus den Beschlüssen der KZBV-Tagung in Stuttgart
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DEUTSCHLAND

Gemeinsame Presseerklärung von BZÄK, DGZMK und 
KZBV zum Deutschen Zahnärztetag 2008 in Stuttgart:

Zahnärzte fordern faire 
Wettbewerbsbedingungen 
Standespolitik und Wissenschaft appellieren für Abschaffung 
der Budgetierung und Weiterentwicklung der Festzuschüsse
Mit einer gemeinsamen Forderung 
an die Gesundheitspolitik haben 
Deutschlands Zahnmediziner sich 
anlässlich des Deutschen Zahn-

Schaffung fairer Wettbewerbsbedin-
gungen, eine Angleichung der zahn-
ärztlichen Honorare in den neuen 
Bundesländern an das West-Niveau, 
die Abschaffung der Budgetierung 
und die Weiterentwicklung des Fest-
zuschuss-Systems ausgesprochen. 
Dafür setzten sich in Stuttgart die 
Spitzenvertreter von Standespolitik 
und Wissenschaft, der Präsident der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK), 
Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, der Vor-
sitzende des Vorstandes der Kassen-
zahnärztlichen Bundesvereinigung 
(KZBV), Dr. Jürgen Fedderwitz, 
sowie der Präsident der Deutschen 
Gesellschaft für Zahn-, Mund- und 
Kieferheilkunde (DGZMK), Prof. 
Dr. Thomas Hoffmann, ein. Ansons-
ten sei auf Dauer die aktuell hohe 
Versorgungsqualität in Deutschland 
absolut nicht zu halten.

Die politischen Rahmenbedin-
gungen, mit denen sich die deutsche 
Zahnärzteschaft zur Zeit auseinan-
dersetzt, werden von den Themen 
Novellierung der Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) sowie von 
Versuchen der Politik, Gebühren-
ordnungen durch Selektivverträge 

zu unterlaufen, dominiert. Darüber 
hinaus geht es für die Zahnärzte um 
die künftige international kompatible 
Ausgestaltung der Fort- und Weiter-
bildung. Diese und weitere Themen, 
nicht zuletzt die Auswirkungen des 
„Gesundheitsfonds“ auf die Gesamt-
versorgung im Gesundheitsbereich, 
werden auch die in Stuttgart tagende 
Bundesversammlung der BZÄK so-
wie die Vertreterversammlung der 
KZBV beschäftigen.

Im Brennpunkt der wissenschaft-
lichen Diskussion auf der Basis kri-
tischer Hinterfragung bestehender 
Denkmuster steht die Bedeutung 
der Ästhetik und des Lasers für ein 

ist auch Thema des dem Deutschen 
Zahnärztetag angeschlossenen wis-
senschaftlichen Kongresses unter 
dem Titel „Ästhetik und Laser in der 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“. 
Darüber hinaus stellt die DGZMK 
ein neues Angebot zur Früherken-
nung von Mundschleimhauterkran-

Der Deutsche Zahnärztetag ist die 
einzige bundesweite Veranstaltung, 
bei der Zahnärzte, Standespolitiker 
und Vertreter der Wissenschaft ge-
meinsam die vielfältigen Aspekte 
des gesamten Berufsstandes präsen-
tieren.

einer zweiten Gebührenordnung – der 
GOZ – abhinge und dass bei der zu 
erwartenden Novellierung der GOZ 
der Zeitfaktor für die zu erbringende 
zahnärztliche Leistung bei der Hono-

müsse.

ein mögliches neues Festzuschusssys-
tem für die Parodontalbehandlung 
vor und bezog für andere Leistungs-
bereiche die ebenfalls erfolgreich 
praktizierte Mehrkostenfähigkeit in 

Vertreter um ein eindeutiges Votum 
für das Festzuschusskonzept „…als 
ein Konzept der Zahnärzteschaft“.

Dr. Buchholz berichtete in seinem 
Vortrag von den Veränderungen des 
von der KZBV erarbeiteten Bema-
Prüfmoduls, das die in den zurücklie-
genden Verhandlungen dem gemein-
samen Bundesausschuss gegebenen 
Zusagen entspricht und eine quar-
talsüberprüfende Prüfung zulässt. Dr. 
Buchholz stellte danach, fast schon 
traditionell, den Stand der schwie-
rigen Verhandlungen in der Gematik 

wesentlich Neues berichten zu kön-
nen.

vor allem die zu erwartenden Verän-
derungen in der Versorgungsstruktur 
in der GKV und die daraus resultie-
renden Gefahren für die Zahnärzte-
schaft dar.

-
en, die sich aus dem von der Politik 
fast demagogisch unter dem Begriff 
Wettbewerb im Gesundheitswesen 
entwickelnden Veränderungen er-
geben könnten und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch ergeben werden. 
So wird die künftige Insolvenzfähig-
keit der gesetzlichen Krankenkassen 

-
men verändern. Unter Berücksichti-
gung der weiteren Konsequenzen, die 
sich aus der Schaffung des Basista-
rifes ergeben könnten und den bereits 
von der Politik formulierten Ziel zu-

-
versicherung zu installieren, entwi-
ckelte er die Konsequenzen, die sich 

-

das bereits von Dr. Fedderwitz ent-
wickelte Konzept der Festzuschüsse 
auf, mahnte aber an sich die Fähigkeit 

-
tuelle politische Gegebenheiten und 
Forderungen reagieren zu können und 
gegebenenfalls die Prioritäten in einer 
veränderten Reihenfolge zu setzen. 

Abschließend stellte er nochmals 

zusammenfassend die wesentlichsten 
Überlegungen der künftigen poli-

Forderung nach Abschaffung der 1.

eines Konzeptes, welches künftige 
politische Verbündete mitzutragen 
bereit sind.
Angleichung der Vergütung Ost an 
die des Westens durch Bereitstel-

Ausgliederung der vertragszahn-3.
ärztlichen Versorgung in ihrer Ge-
samtheit muss mit allen Mitteln 
verhindert werden. Insbesondere ist 

der Basistarif so umzusetzen, dass 
er allein für denjenigen Personen-
kreis geöffnet wird, für den dieser 
Tarif ursprünglich geschaffen wur-
de und nicht als politisch gewolltes 
Ausstiegskonzept insgesamt miss-
braucht werden kann.

4.
Veränderungen in den Versorgungs-
strukturen, die auch die derzeitigen 
zahnärztlichen Körperschaften ein-
beziehen werden tragfähige Model-
le entworfen und umgesetzt wer-
den.

Dr. Manfred Krohn
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DEUTSCHLAND

Die diesjährige Bundesversamm-
lung der Bundeszahnärztekammer 
in Baden-Württemberg stand unter 

trafen sich die Delegierten aus den 
Landeszahnärztekammern in Stutt-
garts neuen Messehallen, um gesund-
heitspolitische Themen zu diskutieren 
und den Präsidenten sowie zwei Vize-
präsidenten neu zu wählen. 

Stuttgarter Reithalle die Zentralveran-
staltung des Deutschen Zahnärzte-
tages stattgefunden. Im Mittelpunkt 
des Festaktes stand der Festvortrag 
des Bundestagsabgeordneten Dr. 
Wolfgang Gerhard, FDP, der sich mit 
den Begriffen „Freiheit und Gerech-
tigkeit“ auseinandersetzte. Die stän-
dige Ausweitung staatlicher Aktivi-

in alle Angelegenheiten führe sukzes-
-

ger. Zudem sei ein gesellschaftlicher 
Werteverlust festzustellen, dem durch 
eine Stärkung der Bildungspolitik 
vor allem für Kinder im Vorschulal-
ter begegnet werden müsse, so Dr. 
Gerhard. Die Grußworte waren zuvor 
durch den stellvertretenden Minister-
präsidenten und Justizminister Ba-
den-Württembergs, Prof. Dr. Ulrich 
Goll, FDP, den Staatssekretär im Ge-
sundheitsministerium Dr. Claus-Theo 
Schröder sowie den Vorsitzenden des 
Vorstandes der KZBV, Dr. Jürgen 
Fedderwitz gehalten worden. Prof. 
Dr. Goll sicherte der Zahnärzteschaft 
bei der Novellierung der Gebühren-
ordnung die volle Unterstützung der 
FDP-Fraktion zu. Da die bisherigen 

-
ändert geblieben seien, sei jetzt eine 

-
bildung und überdurchschnittliche 
Leistungen rechtfertigen nach Auf-
fassung des Justizministers auch eine 
überdurchschnittliche Honorierung. 
Dr. Schröder wies darauf hin, dass der 
Referentenentwurf der novellierten 
GOZ vorliege und der Bundeszahn-
ärztekammer in den nächsten Tagen 
übermittelt werden würde.

Bundeszahnärztekammer Dr. Dr. Jür-

gen Weitkamp konnte in seinem letz-
ten Bericht in dieser Funktion in der 
Bundesversammlung am Nachmittag 

-
entwurf liegt seit heute morgen 10.30 
Uhr bei uns im Hause vor.“ Dr. Peter 

-
kammer Nordrhein, musste daher in 
seinen anschließenden Ausführungen 
zur GOZ darauf verweisen, dass die 
von ihm vorbereitete Präsentation 

schon etwas überholt sei. Die dem 
Vortrag folgende Diskussion wur-
de mit dem Wunsch der Delegierten 
abgebrochen, zunächst den vorlie-

sich dann gemeinsam gegenüber dem 
Verordnungsgeber dazu zu positionie-

-
gierten, die weitere Vorgehensweise 
unbedingt miteinander abzustimmen, 
um in der Öffentlichkeit, wie bisher 
erfolgreich geübt, mit „einer Stimme 
zu sprechen“.

Neben der GOZ-Novellierung wur-
de in der Bundesversammlung erneut 
die zahnärztliche Fort- und Weiterbil-
dung thematisiert. Dr. Walter  Dieck-
hoff, Präsident der Landeszahnärzte-
kammer Westfalen-Lippe, stellte in 
einer Übersicht den bisherigen Ver-

einmal auf den Beschluss der letzten 
Bundesversammlung im November 

-
ordnung zu schaffen, die postgraduale 
Fortbildungen und europarechtliche 
Vorgaben berücksichtigt. Dabei hob 

-
führung neuer Fachzahnarztschaften 
von der Bundeszahnärztekammer 
derzeit nicht beabsichtigt sei. Anders 
lautende Presseinformationen seien 

Bundesversammlung beschlossenen 
Systems postgradualer Weiterbildung 
sei davon auch völlig unabhängig. 
Die Thematik konnte wegen der zur 
Verfügung stehenden Zeit nicht ab-
schließend diskutiert werden. 

Für die Wahl des Präsidenten der 
Bundeszahnärztekammer am Morgen 

Amtsinhaber Dr. Dr. Weitkamp aus 
Altersgründen nicht mehr zur Ver-
fügung. Zum neuen Präsidenten der 
Bundeszahnärztekammer wählten die 
Mitglieder der Bundesversammlung 
den Präsidenten der Landeszahnärz-

der als einziger Kandidat für dieses 
-

gel als Präsident votierten 85 Prozent 
der Delegierten. Bei der Wahl zum 1. 
Vizepräsidenten erhielt Dr. Dietmar 
Oesterreich, Präsident der Zahnärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern, 

Ja-Stimmen, was einem überwälti-
gendem Votum von 88,89 Prozent al-
ler abgegebenen Stimmen entsprach. 
Die Delegierten würdigten damit die 
unermüdliche Arbeit Dr. Oesterreichs 
als Vizepräsident der Bundeszahnärz-
tekammer für berufspolitische Belan-
ge der Zahnärzteschaft. 

-

Dr. Dietmar Oesterreich mit überwältigender 
Mehrheit als Vizepräsident wiedergewählt 
Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer in Stuttgart beruft neues Präsidium

Die Vertreter der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
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denten kandidierten zunächst die 
Präsidenten der (Landes-)Zahnärz-
tekammern Hamburg und Hessen, 
Prof. Dr. Wolfgang Sprekels und Dr. 
Michael Frank. Nachdem im ersten 
Wahlgang eine knappe Mehrheit, der 
Delegierten, die jedoch noch nicht für 
eine Wahl ausreichte, für Dr. Frank 
votierte, zog Prof. Dr. Sprekels seine 
Kandidatur zurück. Prof. Dr. Sprekels 
wurde mit großem Beifall verabschie-
det, wodurch die Bundesversamm-
lung der bundespolitischen Arbeit des 
bisherigen Vizepräsidenten insbeson-

Bereich der Finanzen Respekt zollte. 
Dr. Frank konnte sodann im zweiten 

-
tigt werden. Das neue Präsidium ist 
nunmehr für eine Amtsdauer von vier 
Jahren berufen. In seiner Antritts-
rede sicherte der neue Präsident der 

den Delegierten zu, sich mit ganzer 
Kraft für die Belange der Zahnärz-
teschaft einzusetzen. Gleichzeitig 
würdigte er die Arbeit des bisherigen 
Amtsinhabers. Aufgrund seiner Ver-
dienste für den zahnärztlichen Be-
rufsstand wurde Dr. Dr. Weitkamp 
von der Bundesversammlung zum 

den Delegierten mit stehendem Bei-
fall aus seinem Amt verabschiedet. 

Anschließend wurden sowohl der 
Vorsitzende der Bundesversammlung 

neben seinen beiden Stellvertretern 
sowie die Mitglieder des Haus-
haltsausschusses und des Kassen-
prüfungsausschusses gewählt. Vi-
zepräsident der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern Dipl.-
Stom. Andreas Wegener wurde von 
den Delegierten der Bundesver-
sammlung erneut in den Kassenprü-
fungsausschuss der Bundeszahnärz-
tekammer berufen.

Da über die diversen Anträge u. a.
zur zahnärztlichen Fort- und Weiterbil-
dung nicht mehr entschieden werden 
konnte, beschlossen die Delegierten 
abschließend, am 15. November eine 
außerordentliche Bundesversammlung 
durchzuführen. In dieser Sitzung soll 
dann auch die  weitere Vorgehenswei-
se in Sachen novellierter GOZ erörtert 
werden. Rechtsanwalt Peter Ihle, 

Hauptgeschäftsführer

Der vom Bundesgesundheits-
-

ber vorgelegte Referentenentwurf 
für eine neue Gebührenordnung 
für Zahnärzte (GOZ) wird von der 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
in den kommenden Tagen einge-
hend geprüft.

und seriöser Prüfung“ werde man 

kündigte der neugewählte Präsident 
-

ren Delegiertenversammlung beim 
Deutschen Zahnärztetag in Stuttgart 

von Staatssekretär Dr. Klaus Theo 

des Gesamtvolumens der GOZ um 
gut zehn Prozent nicht mit einer 
entsprechenden Honorarerhöhung 
gleichzusetzen sei. BZÄK-Präsi-

Leistungen in die GOZ aufgenom-
men worden, sodass eine Aussage zu 
einer tatsächlichen Honorarsteige-
rung derzeit nicht möglich ist.“ Der 
so genannte Punktwert, aus dem das 
jeweilige Honorar errechnet wird, 

erhöht worden, dies entspreche ei-
-

zogen auf den Punktwert sei damit 

im Detail könnten seriöse Bewer-
tungen der GOZ-Novelle vor allem 
in Hinblick auf den Patientenschutz 
und die Qualitätssicherung getrof-
fen werden. Dies soll nach einer au-
ßerordentlichen Versammlung der 
Delegierten der BZÄK Mitte No-
vember in Berlin erfolgen.

BZÄK

Entwurf der neuen Gebührenordnung für 
Zahnärzte bedarf kritischer Überprüfung
BZÄK-Präsident Engel: Angebliche Steigerung des Gesamtvolumens nicht mit 
Honorarerhöhung gleichzusetzen

Das neue Präsidium der BZÄK: v.l. Präsident Dr. Peter Engel, Vizepräsident 
Dr. Dietmar Oesterreich und Vizepräsident Dr. Michael Frank

Fotos: BZÄK/Svea Pietschmann (2)
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Die Zahl der Vertragszahnärzte, die 
in Deutschland für die Versorgung der 
gesetzlich Krankenversicherten zur 
Verfügung stehen, ist nach Angaben 
der Kassenzahnärztlichen Bundesver-

31. März) gesunken. Gegenüber dem 
Vorjahreszeitpunkt ist damit ein Rück-
gang von 0,8 Prozent zu verzeichnen. 

im Bundesdurchschnitt über die Jahre 

sind die Quartalszahlen jeweils leicht 
-

sorgungsengpässe sind jedoch nach 

in Sicht. In Deutschland gibt es eine 

mit zahnärztlichen Leistungen, auch 
in ländlichen und dünn besiedelten 
Gebieten.

KZBV

Weniger 
Zahnärzte

„Fusionen der gesetzlichen Kran-
kenkassen helfen nicht, sondern 
kosten Geld. Größe allein führt 

Dies zeigen auch die bisherigen 
Erfahrungen. Nahezu alle Zusam-
menschlüsse von Krankenkassen 
haben bei den Fusionspartnern 

setzt die Versorgung der Versicher-
ten aufs Spiel. Sie stellen seit Jahren 
viel zu wenig Mittel für die zahnme-
dizinische Behandlung zur Verfü-
gung. Ihre Budgets werden ständig 
überschritten, sodass Zahnärzte die 
Patienten am Jahresende umsonst be-
handeln müssen. Dass einige dieser 

Gesundheitsfonds im nächsten Jahr 
nun für Prämienausschüttungen nut-
zen wollen, statt ihre Patientenversor-
gung auf sichere Füße zu stellen, ist 
geradezu grotesk.“ Mit diesen Worten 
kommentiert Dr. Jürgen Fedderwitz, 
der Vorsitzende des Vorstands der 
Kassenzahnärztlichen Bundesverei-
nigung (KZBV), die Ankündigung 
der Bundesknappschaft und anderer 

Gesundheitsfonds im kommenden 
Jahr Überschüsse an ihre Mitglieder 
auszuschütten.

-
derwitz, „zeige sich das Problem bei 
der Bundesknappschaft, die pro Mit-
glied nur etwa halb so viel Geld zur 
Verfügung stelle wie andere gesetz-
liche Krankenversicherer.“ Begrün-
det sei dies durch Zuwanderungsbe-
wegungen von Versicherten in den 
letzten Jahren. 

Für Fedderwitz resultiert daraus 

müssen kurzfristig den Realitäten 
angepasst und mittelfristig ganz ab-
geschafft werden, damit die Patienten 
auch weiterhin gut versorgt werden 
können.“ KZBV

Versorgungsqualität kontra 
Prämienausschüttung
Billigkassen bremsen zahnmedizinische Versorgung aus

Der PKV-Verband hat seinen neuen 
-

legt. Danach hat vor allem die Zahl 
der Standardversicherten zugenom-

rund 8,5 Millionen Personen in der 
PKV vollversichert. Betrug die Mit-
gliederzahl im Standardtarif 1999 

Auch bei den Zusatzversicherungen 

knapp 17,1 Millionen Personen mit 

Zahl auf 18,4 Millionen (Doppelzäh-
lungen bei verschiedenen Unterneh-
men inbegriffen).

Die Beitragseinnahmen in der pri-
-

-
zent).

Die Versicherungsleistungen stie-

in der Krankenversicherung um 3,13 
-

Die Geschäftsergebnisse seien be-
sonders vor dem Hintergrund um die 
Auswirkungen der Gesundheitsre-
form und der anstehenden GOZ-No-
vellierung von Relevanz, betont die 
BZÄK.

Der komplette Bericht ist abrufbar 
-

zm-online

Neuer PKV-Zahlenbericht 
Mehr Versicherte im Standardtarif

zu einem höheren Beitragssatz ge-
führt.“
Bayerns Sozialministerin Christa Ste-
wens zur Aufforderung von Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt, 
die Allgemeinen Ortskrankenkassen 
langfristig zu einer Bundes-AOK zu-
sammenzuschließen.

Um die legalen Vertriebswege ge-
gen Fälschungen zu sichern, will der 

-
gen Arzneimittel einheitlich codieren. 
Die Anzahl der sichergestellten Fäl-
schungen habe sich innerhalb von nur 

der Plagiate werde illegal im Internet 
vertrieben. Im rechtmäßigen Handel 
tauchten Falschpräparate bisher nur sel-
ten auf. „Doch auch diese Gefahr dürfte 
wachsen“, warnt Michael Dammann 
vom Verband Forschender Arzneimit-
telhersteller (VFA). „Das Geschäft ist 

europaweit einheitliche Kennzeichnung 
von Arzneimitteln soll den Handel mit 
gefälschten Medikamenten eindäm-
men. Beim Verkauf in der Apotheke 
würden die Angaben auf der Packung 
dann gescannt und mit einer Datenbank 
abgeglichen. Im nächsten Jahr will der 

Deutschland testen. Verläuft der Test 
erfolgreich, soll ein Plan zur Umset-
zung der Arzneimittelkennzeichnung in 

werden.
zm-online

Falschpräparate
Sicherheit durch Codes
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Sie ist 34 Jahre alt und war bis vor 
Kurzem Fraktionsvorsitzende der 
SPD im Schweriner Stadtrat. Doch 
jetzt ist Manuela Schwesig die jüngste 
Ministerin Deutschlands. Am 6. Ok-
tober wurde sie als neue Sozialmini-
sterin Mecklenburg-Vorpommerns 
vereidigt. In Zeiten knapper Kassen 
kein leichter Job.

Manuela Schwesig wurde 1974 in 
Frankfurt an der Oder geboren und 
schloss 1995 ein Fachhochschulstu-
dium als Finanzwirtin ab. Nachdem 
sie im Finanzamt Frankfurt/Oder 
und Schwerin arbeitete, wechselte 

Mecklenburg-Vorpommern und trat 

der SPD ein. 

Über die Grenzen des Bundeslands 
hinaus bekannt wurde sie als Vorsit-
zende der SPD-Stadtratsfraktion in 
Schwerin im Fall der verhungerten 
fünfjährigen Lea-Sophie. Kinder- und 
Familienpolitik waren bereits dort ihr 
Ressort und sind deshalb auch im 

neuen Amt kein unbekanntes Terrain. 
Manuela Schwesig ist verheiratet 
und Mutter eines anderthalbjährigen 
Sohnes.

Als ihr persönliches politisches 
Vorbild nannte sie die verstorbene 
Brandenburger SPD-Politikerin Regi-
ne Hildebrandt.

Schwesig wird nun beweisen müs-
sen, dass sie die Kraft besitzt, sich 
in der Landespolitik zu behaupten. 
Die ist für sie tatsächlich Neuland. 
Schon am Tag nach ihrer Vereidi-
gung sah sich die Senkrechtstarterin 
mit einem der aktuellen Probleme in 
Mecklenburg- Vorpommern konfron-
tiert. Während sie an ihrer ersten Ka-
binettssitzung teilnahm, protestierten 
vor der Staatskanzlei Blinde und Seh-
schwache gegen die geplante Kür-
zung des Landesblindengeldes.

Darüber hinaus fordert die FDP des 
Landes, einen umfassenden Bericht 
über die Auswirkungen des Gesund-
heitsfonds für das Land Mecklenburg-
Vorpommern vorzulegen. Schwesig 
muss zeitnah prüfen lassen, wie sich 
der höhere Beitragssatz konkret auf 
das Gesundheits- und Sozialwesen im 
Land niederschlägt.

KZV

Manuela Schwesig übernimmt Erwin Sellerings Ministerium in Schwerin

Manuela Schwesig freut sich auf ihre 
neue Aufgabe als Sozialministerin des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Sie wollten den „Zahnersatz zum 
Nulltarif“ bieten und rund 500 Pra-

kann die McZahn AG ihre eigenen 
Rechnungen nicht mehr bezahlen und 
ehemalige Patienten haben Angst vor 
hohen Kosten und fehlender Behand-
lung.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt ge-
gen McZahn-Gründer Werner Bran-
denbusch, während das Amtsgericht 

eines Insolvenzverfahrens bestätigt. 
Damit ist die Geschäftsidee, Zahn-
ersatz aus China so billig zu impor-
tieren, dass Kassenpatienten ihn in 
Deutschland ohne Zuzahlung bekom-
men können, zumindest für McZahn-
Patienten kläglich gescheitert.

McZahn war in den vergangenen 
Wochen in die Schlagzeilen geraten, 
nachdem bekannt geworden war, dass 
das Unternehmen Zahnersatz aus Chi-

-
net haben soll. Dabei soll ein Schaden 

Zeitung zufolge hat das Unternehmen 
versucht, vor dem Insolvenzantrag 
den Markennamen McZahn sowie 
Geld auf einen Anteilseigner zu über-
tragen.

Die Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Nordrhein hat unterdessen ange-
kündigt, die Versorgung von Patienten 
der Firma McZahn sicherzustellen. In 
Abstimmung mit den Krankenkas-
sen soll gemeinsam mit den regional 
niedergelassenen Zahnärzten dafür 
gesorgt werden, dass Patienten, die 
bei McZahn nicht oder nicht ausrei-
chend versorgt wurden, durch andere 
Zahnärzte weiter behandelt werden 

-
tete Hotline gibt Antworten auf Pati-
entenfragen.

Kosten für den Billig-Zahnersatz ha-
ben die betroffenen Patienten aller-
dings nicht.

KZV

Insolvenz bei McZahn 
Not-Hotline für ehemalige Patienten eingerichtet

-
nen ein therapeutisches Ziel nicht im 

-
nanzdirektion Hannover nicht von der 
Umsatzsteuer befreit. 

Dies gilt auch für die Sachverstän-
digentätigkeit von Zahnärztinnen und 
Zahnärzten, wenn das Gutachten der 

dient, die gegenüber dem Betroffenen 
oder anderen Personen Rechtswir-
kung erzeugt.

Des Weiteren wurde der Frage nach-
gegangen, ob Schönheitsleistungen 
von Zahnärzten der Umsatzsteuer 
unterliegen und wenn ja, zu welchem 

dass Schönheitsleistungen von Zahn-
ärzten dem Umsatzsteuersatz von 19 
Prozent zu unterwerfen sind, soweit 
ein therapeutisches Ziel nicht im Vor-
dergrund steht.

KZBV

Therapeutisches 
Ziel muss sein 
Schönheitsleistungen
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K & P Praxiskonzepte GmbH

Sie gehören noch nicht zu unseren 75 festen Kunden im Land? Rufen Sie uns an. 
Mirana Hoemcke wird Ihnen helfen. Erstgespräche in Ihrer Praxis sind natürlich kostenfrei und unverbindlich.

Millionäre machen wir aus unseren Kunden nicht.

Aber Zahnärzte, die wirtschaftlich erfolgreich sind, ohne Ihre ethischen Grundsätze aufzugeben. 
Die Spaß an Ihrer Arbeit haben und hochwertige Leistungen erbringen können, 
weil Sie Ihren Patienten das Bewusstsein für den Wert Ihrer Zähne vermitteln. 
Unternehmer, die keine Zukunftsängste haben, weil Sie diese selbst planen.

Die Kassenzahnärztliche Bundes-
vereinigung (KZBV) und der Spit-
zenverband Bund der Krankenkassen 
haben sich innerhalb eines Schieds-
amtsgesprächs auf eine Finanzierungs-

-
tronischen Gesundheitskarte (eGK) in 

„Die Vereinbarung entspricht un-
seren Forderungen und stellt sicher, 
dass die Kosten der Karteneinführung 

nicht, weil der Rollout der eGK noch 
vor zahlreichen weiteren Hindernissen 
steht“, beurteilte der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der KZBV, Dr. 

Die Finanzierungsvereinbarung 

einen Pauschalbetrag erhalte, der die 
Kosten eines eGK-fähigen Kartenter-

-
verwaltungssystems abdeckt. Die ge-
naue Höhe könne aber erst festgelegt 
werden, wenn ausreichend Kartenter-
minals verfügbar seien und sich deren 
Preise am Markt herauskristallisiert 

-

„Außerdem“, so Buchholz weiter, 
„bezieht sich die Finanzierungsver-
einbarung nur auf den Basis-Rollout, 
bei dem die eGK keine Funktionen 
hat, die über die bisherige Kranken-
versichertenkarte hinausgehen. Sobald 

eine Online-Anbindung oder weitere 
Kartenfunktionen anstehen, muss neu 
verhandelt werden.“

Zugleich warnte Buchholz vor allzu 
großem Optimismus im Hinblick auf 

gibt da noch große Hürden. Vernünf-
tigerweise sollten erst dann eGKs an 
Patienten ausgegeben werden, wenn 

-
gerüstet sind.“ Unterdessen hat die 
Projektgesellschaft Gematik mit dem 
Terminal MedCompact der Firma Hy-

BCS der Firma SCM Microsystems 
GmgHZ die ersten zwei Kartentermi-
nals zur allgemeinen Nutzung mit der 
Krankenversicherungskarte und der 
elektronischen Gesundheitskarte frei-
gegeben.

KZBV/KZV

Finanzierung der eGK bei Zahnärzten geklärt
Basis-Rollout dennoch vor zahlreichen Hindernissen
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Unter dem Motto „Morgen ist Heu-
te!“ fand am 6. September zum 13. 

der Halle B6 der Hamburg Messe statt. 
-

handel, nachhaltig viele Zahnärzte, 
Kieferorthopäden, Oralchirurgen und 
Zahntechniker aus Hamburg und den 
angrenzenden Bundesländern für 
dieses Fachevent zu mobilisieren. 

Über 4000 Zahnärzte, Techniker 
und Helferinnen nutzten auch in die-
sem Jahr die Gelegenheit, sich im 
Detail und umfassend über Neuheiten 
und zukünftige Chancen auf dem 
Dentalmarkt zu informieren. Auf ei-

Quadratmetern präsentierten sich die 
veranstaltenden Dentaldepots und die 

-
publikum.

Das umfangreiche Waren- und In-
formationsangebot sowie die persön-
liche Beratung vor Ort wurden von 
den Besuchern intensiv genutzt, um 
ihren Wissensstand zukunftsorientiert 
zu aktualisieren. 

Zum dritten Mal präsentierten sich 
zahnmedizinische Universitätskli-

nutzten die „Forschungslandschaft 
Zahnmedizin“ als Plattform  für die 
Präsentation von Aktivitäten aus den 

und Weiterbildung. Mit dabei waren 
in diesem Jahr die Universitätskli-
niken Kiel, Rostock und Greifswald.

Insgesamt bewerteten Industrie und 
Handel die Besucherstruktur und At-
mosphäre der Veranstaltung überaus 
positiv. Die Besucher waren durch 
ein konkretes Informations- und 

Praktiker nutzten die regionale Fach-
veranstaltung wieder ausdrücklich 
zur Anschaffungsvorbereitung. Das 

zeigen die jeweiligen auf der Veran-
staltung durchgeführten repräsenta-
tiven Befragungen.

statt.
Aktuelle Informationen und viele 

unter www.norddental.de. 
CCC

Nachlese zur NORDDENTAL 2008 
Über 4000 Besucher erlebten „Forschungslandschaft Zahnmedizin“ in Hamburg

Zahnärzte, Techniker und Helferinnen nutzten auch in diesem Jahr die Gele-
genheit, sich im Detail und umfassend über Neuheiten und zukünftige Chancen 
auf dem Dentalmarkt zu informieren.
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GÜSTROWER FORTBILDUNGSGESELLSCHAFT FÜR ZAHNÄRZTE

„Prävention und Selbsttherapie am Arbeitsplatz“
Beschwerdefreiheit durch JUST-FIVE® – Atem-Bewegungs-Therapie

Ein Seminar für Beschäftigte in Zahnarztpraxen

Kennen Sie das auch? Schon am Vormittag häufen sich die Verspannungen, ziehen Schmerzen in den Nacken, das rechte 
Hüftgelenk macht Schwierigkeiten und immer öfter zwickt der „Ischias“. Schön wäre es, wenn man sich und vor allem 

könnte! Mit JUST-FIVE®-Therapie und Training ist dies oft möglich.

am 16./17. Januar 2009 in Güstrow,Kurhaus am Inselsee
Kursgebühr:390,– inkl.MwSt.,Punkte ZÄK:8,Teilnehmerzahl:max.12!

Anzeige

„Orale Medizin – die Mundhöhle ein 
Spiegel der Allgemeingesundheit“ so 
lautete das Generalthema der Jahresta-

fand diese traditionelle Veranstaltung 
in aktiver Kooperation mit der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin 
(DGIM) statt und entsprach damit der 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

Rückbesinnung der Zahnheilkunde als 
integralem Teil der Medizin auf einem 
qualitativ neuen Niveau der Zusam-
menarbeit.

Anlass für dieses in Deutschland bis-
lang einmalige Treffen von Parodonto-
logie und Innerer Medizin war eine in 
den letzten Jahren ständig anwachsende 
Zahl wissenschaftlicher Studien, deren 

Verbindungen zwischen parodontaler 
und allgemeiner Gesundheit offenbar-
ten. Das gemeinsam vom Präsidenten 
der DGP Prof. Dr. Ulrich Schlagenhauf 
sowie dem früheren Präsidenten und 
jetzigen ersten stellvertretenden Vorsit-

erarbeitete Tagungsprogramm sollte im 

Medizin und Parodontologie Antwor-
ten darauf geben, wie ausgeprägt die 

-
hang zwischen der parodontalen Ge-
sundheit und einer ganzen Reihe inter-
nistischer Gesundheitsprobleme ist und 
welche Konsequenzen sich hieraus für 
die Kommunikation zwischen Arzt und 
Zahnarzt ergeben.

Als Fazit zweier Tage intensiver Dis-
kussionen zwischen Internisten und 

und Prof. Dr. Schlagenhauf am Ta-

gungsende gemeinsam fest, dass die 
durch Studien abgesicherte Datenlage 
eine intensivierte Zusammenarbeit zwi-
schen Medizin und Zahnmedizin unbe-
dingt sinnvoll erscheinen lässt.

DGZMK

DGP-Ratgeber für Patienten

Auf ihrer Jahrestagung in Nürnberg 
hat die Deutsche Gesellschaft für Par-
odontologie (DGP) einen neuen Ratge-

-
betes, Nierenerkrankungen und Dialyse 
sowie Bluthochdruck und Herz-Kreis-
lauferkrankungen“. Der neue Ratgeber 
wurde mit Unterstützung von Gaba er-
stellt und kann bestellt werden unter der 

zm-online

Lockere Zähne – Mehr als ein Kauproblem? 
Über Wechselwirkungen zwischen Zahn- und Allgemeingesundheit

die über einen eigenen Internetauftritt 
verfügen, haben bestimmte gesetzliche 
Anforderungen zu erfüllen. Hierzu 
gehört insbesondere die Impressums-

-
zentrale in der Vergangenheit wieder-
holt hingewiesen und Unternehmen 
entsprechendes Informationsmaterial 
zur Verfügung gestellt. Auf ihrer Home-
page hält die Wettbewerbszentrale bei-
spielsweise Checklisten für den Online-
bereich zu Verfügung (abrufbar unter 

publikationen/checklisten/)
Das Bundesministerium der Justiz 

hat ebenfalls einen Leitfaden zur An-
bieterkennzeichnung im Internet ver-

bmj.de/musterimpressum). Die Hin-

die sich aus dem Telemediengesetz 
(TMG) in Bezug auf die so genannte 

-

aus fernabsatzrechtlichen Vorschriften, 
werden nicht behandelt. Der Leitfaden 
soll zu mehr Rechtssicherheit beitragen 

und insbesondere kleinen und mittleren 
Unternehmen mit einem Internetauftritt 
helfen, ihre Anbieterkennzeichnung 
den gesetzlichen Anforderungen des 
Telemediengesetzes entsprechend zu 
gestalten. Dem Leitfaden kommt je-
doch keine rechtliche Verbindlichkeit 
zu. Die Wettbewerbszentrale emp-

zu nehmen, ihren Internetauftritt auf die 

hin zu überprüfen.

Mitteilung Wettbewerbszentrale

Leitfaden für den Online-Auftritt 



dens 11/2008 13

DEUTSCHLAND

Seite, zunehmende Macht kapital-

im Gesundheitswesen von zwei Seiten 
bedroht. Auf dem 1. Schleswig-Holstei-
nischen Heilberufetag am 1. Oktober 
in Kiel trat die Interessengemeinschaft 
der Heilberufe (IdH) aus Ärzten, Apo-
thekern, Psychotherapeuten und Zahn-
ärzten für faire Rahmenbedingungen 
im Gesundheitswesen ein.

Greifen bald Heuschrecken nach 
-

Übertreibungen und die Ökonomie 
als Gegner aufzufassen. Der Vorsit-
zende des Sachverständigenrates für 

im Gesundheitswesen beim Bundes-
gesundheitsministerium machte klar, 
dass Ökonomie aus dem Gesundheits-
wesen nicht wegzudenken ist. Nicht 
der Wettbewerb an sich, sondern die 
Bedingungen, unter denen er geführt 
wird, seien entscheidend. Da sieht Wil-
le bislang allerdings keine gleichlangen 
Spieße etwa zwischen Klinikketten und 
niedergelassenen Ärzten.

Auch die Zahnärztekammer ist be-

im Gesundheitswesen. Allerdings, wie 
Kammerpräsident Hans-Peter Küchen-
meister deutlich machte, nicht einsei-
tig über die Ökonomisierung, sondern 

„Auf der einen Seite engt der Staat mit 
immer neuen Vorgaben den Spielraum 

Seite öffnet er Kapitalgesellschaften die 
Möglichkeit, in die Versorgung einzu-
greifen“, sagte Küchenmeister. 

Im Gegensatz zur ausschließlich pro-

die niedergelassenen Zahnärzte weder 
outsourcen, noch globalisieren, sondern 
wohnortnah versorgen. Küchenmeister 
machte deutlich, dass die niedergelas-
senen Zahnärzte in puncto Behand-
lungsqualität, Service und Wohnortnä-
he eigentlich unschlagbar sind.

Schleswig-Holsteins KZV-Vor-
standsvorsitzender Dr. Peter Kriett be-

Gesundheitssystem mindestens ebenso 

wohl verstandene Ökonomisierung des 
Gesundheitswesens kann nicht auf die 
Balance zwischen sozialstaatlicher 

-

beiden Seiten darf dominieren“, sagte 
Kriett. 

Kriett zeigte sich überzeugt, dass eine 

bei den Zahnärzten nicht eintreten wird, 
-

lanten zahnärztlichen Versorgungsbe-
reich für die Kliniken nicht lohnt.

Weitaus stärker als die Zahnärzte 
spüren die niedergelassenen Ärzte die 
Folgen der Ökonomisierung. Denn in 
vielen Regionen kaufen Kliniken der-
zeit Kassenzulassungen auf, um eige-
ne Medizinische Versorgungszentren 
(MVZ) zu gründen. Junge niederlas-
sungswillige Ärzte sind schon beim 

Nachteil, so Ärztekammerpräsident Dr. 
Franz Bartmann, weil sie nicht mit der 
Kapitalkraft von Kliniken konkurrie-
ren können. Auch Wille sieht Risiken, 
wenn Kliniken MVZ betreiben. Denn 
bestimmte Leistungen könnten vom 
stationären in den ambulanten Sektor 
verlagert werden, um die Fallpauscha-
len mit weniger Aufwand zu erzielen.

Diplom-Psychologin Juliane Dürkop, 
Präsidentin der Psychotherapeuten-
kammer, sieht ihre Berufskollegen 
zunehmend in die Rolle eines bloßen 
Wettbewerbers gedrängt. Sie befürch-
tet, dass durch eine „Vermarktung der 
Heilkunde“ tragende ethische Positi-
onen der Heilberufe für diese zu einem 
Wettbewerbsnachteil werden.

Dr. Peter Froese, Vorsitzender des 
Apothekerverbandes Schleswig-Hol-
stein, sieht seine Berufsgruppe längst in 
einem harten Wettbewerb untereinander 

– was diese auch nicht kritisieren, weil er 
mit gleichlangen Spießen geführt wird. 

Kapitalgesellschaften aber verändere 
sich nicht nur der Wettbewerb, sondern 
auch die Patientenversorgung – denn 
die sei nicht unbedingt kompatibel mit 
den Unternehmenszielen großer Kapi-
talgesellschaften.

Ausrichter des Heilberufetages war 
die Informationsstelle der Heilberufe 
(IDH), eine Institution, in der sich im 
Norden die Körperschaften von Zahn-
ärzten, Ärzten, Apothekern und Psy-
chotherapeuten zusammengeschlossen 
haben. Küchenmeister, als amtierender 
IDH-Sprecher in diesem Jahr haupt-
verantwortlich für den Heilberufetag, 
zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. 
„Unsere Botschaften sind angekom-
men.“ Neben den Teilnehmern aus den 
vier Berufsgruppen hatten sich viele 
Landespolitiker und Medien für das 
Thema interessiert.

„Das Gesundheitswesen wird immer 
wieder als Wachstumsbranche bezeich-
net. Ausgerechnet den Heilberufen, die 
die Basisversorgung leisten, verwehrt 
der Gesetzgeber aber mit seinen staat-

zu partizipieren. Die Gewinne wollen 

kritisiert der Kammerpräsident. „Dabei 

einer patientennahen Versorgung die 
Pfeiler der Gesellschaft sind.“

IDH

Qualitätsversorgung statt Discountmedizin 
1. Schleswig-Holsteinischer Heilberufetag gegen staatliche Eingriffe

Der Präsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein wurde neuer Vorsit-
zender des Landesverbands der Freien Berufe (LFB S-H).
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Das Versorgungswerk der Zahnärz-
tekammer Mecklenburg-Vorpommern 
erhält seitens des Bundes – anders als 
die gesetzliche Rentenversicherung 
– für Kindererziehungszeiten keine 
Zuschüsse.

Die Arbeitsgemeinschaft Berufs-
ständischer Versorgungseinrichtungen 
(ABV) bemüht sich seit Jahren, die-
sen Missstand zu beheben, zumal an 
die gesetzliche Rentenversicherung 
auch Beiträge für Kinder von in Ver-

werden kindererziehende Mitglieder 
von Versorgungswerken eindeutig 
benachteiligt.

-
desverfassungsgerichts vom 5. April 

von Versorgungswerken, nach denen 
in einkommenslosen Zeiten der Kin-
dererziehung Beiträge an das Versor-
gungswerk zu entrichten sind, gegen 

-
nachteiligung von Frauen). Aus dieser 
Situation heraus wird es verständlich, 
dass das Statut unseres Versorgungs-
werks bei der Berechnung der Renten 
auch keine Kindererziehungszeiten 
anerkennt.

-
lungen, die die Anerkennung von Kin-
dererziehungszeiten auch für unsere 
weiblichen Mitglieder ermöglichen.

In einem Urteil vom 18. Oktober 

kritisiert, dass ein Ausschluss der An-
rechnung von Kindererziehungszeiten 
in der gesetzlichen Rentenversiche-

befreite Mitglieder berufsständischer 
Versorgungswerke nur dann sachlich 
gerechtfertigt und damit verfassungs-
mäßig sei, wenn während der von der 
gesetzlichen Rentenversicherung an-
erkannten Zeit der Kindererziehung 
auch in der berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung die Kindererzie-
hung annähernd gleichwertig berück-
sichtigt wird.

Das Landessozialgericht Hessen 

einer im Versorgungswerk der hes-
sischen Rechtsanwälte versicherten 
Klägerin entschieden, dass Kinderer-
ziehungszeiten von der gesetzlichen 

Rentenversicherung zu berücksichti-
gen sind, da die Satzung dieses Ver-
sorgungswerkes keine gleichwertige 
Berücksichtigung vorsehe. Dieses 
Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Wie die ABV in einem Rund-
schreiben kürzlich mitteilte, hat die 
Grundsatzabteilung der Deutschen 
Rentenversicherung-Bund in einem 

veröffentlicht, dass die Rentenversi-
cherungsträger beschlossen haben, 
der neuen Rechtsauffassung zu fol-

-
merkung von Kindererziehungszeiten 
während einer Zeit der Befreiung von 

sonstigen Voraussetzungen erfüllt 
sind, möglich ist.“

Wir gehen davon aus, dass in un-
serem Versorgungswerk diese Vo-
raussetzung erfüllt sein dürfte, da 
unser Statut, wie eingangs erwähnt, 
keine Regelung zur Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten aufweist.

Zu berücksichtigen ist allerdings, 
dass es in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung einen Leistungsanspruch 
erst nach einer Wartezeit von 60 Mo-

In der gesetzlichen Rentenversiche-
rung betragen die Kindererziehungs-
zeiten für Geburten nach dem 1. Janu-

in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung keine Vorversicherungszeiten 
– was in unserem Berufsstand nach 

der Regelfall sein dürfte – müssen für 
mindestens zwei Kinder (entspricht 

Kindererziehungszeiten angefallen 
sein, um einen Leistungsanspruch zu 
begründen.

Mütter mit einem Kind gehen dage-
gen leer aus, obwohl auch hier Bei-

setzt sich die ABV weiterhin dafür 
ein, dass Beiträge an die zuständigen 
Rentenversicherungsträger – in un-
serem Falle die Versorgungswerke – 
gezahlt werden können.

Mitglieder der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern, die nach 
Gründung des Versorgungswerkes 

und erzogen haben, sollten jetzt die 
Vormerkung ihrer Kindererziehungs-
zeiten bei der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beantragen. Für vor diesem 
Zeitpunkt geborene Kinder sollten 
die Kindererziehungszeiten bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung be-

dies im Rahmen einer Kontenklärung 
mit der Deutschen Rentenversiche-
rung abzuklären.

Der Antrag auf Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten kann schrift-
lich bei der Deutschen Rentenver-
sicherung-Bund (Postfach, 10704 
Berlin) oder bei den entsprechenden 
lokalen Auskunfts- und Beratungs-
stellen gestellt werden. Dem Antrag 
sollten beglaubigte Kopien der Ge-
burtsurkunden der betreffenden Kin-
der beigefügt werden. Für Fragen zu 
dieser Thematik steht Ihnen selbstver-
ständlich auch die Geschäftsstelle des 
Versorgungswerkes zur Verfügung.

Holger Donath
Vorsitzender des Versorgungsausschusses

Anerkennung von Kindererziehungszeiten
Vormerkung sollte jetzt bei der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt werden

Anzeige
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in der Geschäftsstelle der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

Beginn: 10 Uhr

3.  Grußworte der Gäste

4.  Bericht des Präsidenten

     (Z-PMS) in M-V
     Diskussion zum Bericht des Präsidenten

5.  Bericht des Vorsitzenden des Versorgungsausschusses der 
     Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

6.  Beschlussfassung über das Versorgungsstatut
     - Bericht

7.  Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des 

8.  Festsetzung der Bemessungsgrundlage sowie Anpassung der laufenden

     des Versorgungsstatuts)

10. Beschlussfassung über eingebrachte Anträge
     a) Novellierung der Satzung
     b) Neufassung der Beitragsordnung

         Gutachten
     d) Anpassung der Gebühren für Gleichwertigkeitsprüfungen

11. Diskussion, Beschlussfassung und Feststellung des 

Dr. Dietmar Oesterreich
Präsident

Dr. Dietmar Oesterreich

Dipl.-Stom. Holger Donath

Dipl.-Stom. Holger Donath

Dipl.-Stom. Holger Donath
Dipl.-Stom. Karsten Israel

Dipl.-Stom. Holger Donath

Dipl.-Stom. Holger Donath
Dr. Horst-Günther Zimmermann

Dr. Peter Schletter

Dr. Cornel Böhringer
Dipl.-Stom. Andreas Wegener
Dipl.-Stom. Andreas Wegener

Dipl.-Stom. Andreas Wegener

Dr. Mathias Wolschon

SPRECHZEITEN

VORSTAND DER KZV MECKLENBURG-VORPOMMERN

DIPL.-BETRW. WOLFGANG ABELN  Telefon: 0385 – 54 92 - 121, Telefax: 0385 - 54 92 - 499
Vorsitzender des Vorstands    E-Mail: w.abeln@kzvmv.de

DR. MANFRED KROHN   Telefon: 0385 – 54 92 - 122, Telefax: 0385 - 54 92 - 499
stellv. Vorsitzender des Vorstands   E-Mail: dr.m.krohn@kzvmv.de

Telefonische Anfragen mittwochs in der Zeit von 14-16 Uhr. Für persönliche Gesprächstermine
bitten wir um telefonische Voranmeldung. Anfragen per Fax oder E-Mail sind jederzeit möglich.
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Mit uns haben Sie „gut lachen“ und Zahnersatz vom Allerfeinsten.
Internet: www.kera-dent.de · E-Mail: keradentgmbh@aol.com

Die anspruchsvollere Teleskopprothese
Teleskopierende Krone - Eingussstück

ZAHNÄRZTEKAMMER

38 Kolleginnen und Kollegen wa-

nach Rostock zur diesjährigen „Schu-
lung“ der  Kammergutachter gefolgt. 

-
täuscht. Kammerpräsident Dr. Diet-
mar Oesterreich dankte einleitend den 
Gutachtern für ihre Bereitschaft zu 
ihrer nicht immer leichten Aufgabe.

Mit gespannter Aufmerksamkeit 
verfolgten die Zuhörer die Ausfüh-
rungen von Rechtsanwalt Patrick 
Weidinger von der Deutschen Ärzte-
versicherung über iatrogene Schäden, 
die eben auch im zahnärztlichen Ar-

beitsgebiet drohen 
und wo dann die 
Berufshaftpflicht-
versicherung ein-
geschaltet werden 
muss.

Prof. Johannes 
Klammt  berichte-
te über „Unklare 
Schmerzen und 
Nervschäden in der 

Begutachtung“ und 
Rechtsanwalt und 
Hauptgeschäfts-

führer Peter Ihle über die „Haftungs-
zurechnung bei vertikaler und hori-
zontaler Arbeitsteilung“, also über 
die haftungsrechtliche Verantwortung 
bei den verschiedenen Formen der 
Zusammenarbeit von Zahnärzten un-
tereinander oder mit Ärzten sowie bei 
der Delegierung von Aufgaben an die 
Fachangestellten.

Für die Referenten erfreulich war 
-

rungen in der Diskussion, das zu-
gleich unterstrich, dass die jährlichen 

-
sche der Kammergutachter nicht nur 
gute Tradition sondern auch weiterhin 
sinnvoll und notwendig sind.

Prof. Dr. Dr. Johannes Klammt

Lebhafte Diskussion zu rechtlichen Problemen
Gutachterschulung 2008 in Rostock – Erfahrungsaustausch mit guter Tradition

38 Gutachter waren der Einladung der Zahnärztekammer nach Rostock gefolgt.

Die Organisatoren der Tagung Prof. Dr. Dr. Johannes 
Klammt und Hauptgeschäftsführer Rechtsanwalt Peter Ihle

Das Referat ZAH/ZFA möchte ge-
-

sprechen, inwieweit ein Bedarf an ei-
nen Kurs für die „Fortgebildete ZAH/
ZFA im Bereich Kieferorthopädie“ 
besteht. Sollten sich ausreichend Teil-
nehmerinnen für diese Fortbildungs-

Kurs in naher Zukunft durchgeführt 
werden. 

Der Kurs „ Fortgebildete Zahnarzt-
helferin im Bereich der Kieferorthopä-
die“ wurde durch die Zahnärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern für 

-
thopädie bislang zweimalig angebo-
ten. Die letzte Fortbildungsmaßnahme 
diesbezüglich wurde auf diesem Ge-

Bedarfsermittlung bittet das Referat 
-

ihr Personal fortzubilden, sich unter 

melden. Referat ZAH/ZFA

Kurs im Bereich der Kieferorthopädie 
Fortbildungsbedarf für Praxismitarbeiterinnen soll ermittelt werden

Anzeige
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...unter diesem Motto trafen sich 
mehr als 100 Kolleginnen, angestellte 
und niedergelassene Zahnärztinnen 

-
deswehr, zu einem regen Meinungs-
austausch.

Networking, Mentoring, Koopera-
tionsmöglichkeiten waren die Haupt-
themen an den zwei Kongresstagen.

Aber auch Fachthemen wie 
Schmerztherapie und ausgewählte 
Fallbeispiele aus der onkologisch-
rekonstruktiven und kosmetisch-äs-
thetischen Chirurgie einer von Frauen 

dem Programm.

„Wir wollen den Frauen Mut ma-
-

keit zu gehen“, sagte Dr. Brita Pe-
tersen, Vorsitzende des Ausschusses 
für die Belange der Zahnärztinnen 
bei der Bundeszahnärztekammer. Die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Risiko stellen bei den Frauen immer 
noch die größte Hürde für die eigene 
Niederlassung dar.

Bereits heute sind rund 60 Prozent 
aller Studierenden der Zahnmedizin 
Frauen.

„Wir müssen uns auf die speziellen 
Anforderungen der weiblichen Kol-
legenschaft einstellen“, betonte Dr. 
Dr. Jürgen Weitkamp, Präsident der 
Bundeszahnärztekammer, in seinem 
Grußwort und machte damit seine 
Unterstützung deutlich.

Frauen vor allem in der Standespolitik 
engagieren, da die Kammervorstände 
und Verbandsspitzen noch immer fest 
in Männerhand sind.

und Beratung steigt immer mehr. „Als 

man nicht weiter“, so Dr. Kerstin 
Blaschke, FVDZ-Bundesvorstands-
mitglied und Mitorganisatorin des 
Kongresses.

Deshalb hat Dr. Blaschke mit 
ZORA das erste Netzwerk für Zahn-
ärztinnen ins Leben gerufen, das sie 
während des Kongresses vorstellte 
(www.zora-netzwerk.de). Der Aufbau 

-
werkes, bei dem man auf hilfsbereite 
Kontaktpersonen zurückgreifen kann, 
wird immer wichtiger.

Weitere interessante Themen wa-
ren Chancen und Vorteile im berufs-
ständigen Versorgungswerk, private 
Altersvorsorge sowie Niederlassung 
und Kooperationsformen.

-
te Veranstaltung dieser Art gewesen 
sein, betonten Dr. Brita Petersen und 
Dr. Kerstin Blaschke, die gemeinsam 
mit drei weiteren Kolleginnen neben 

-
tungen im Laufe eines Jahres die ge-
lungene und erfolgreiche Premiere 
auf die Beine stellten.

Dr. lngrid Buchholz
Referentin für die Belange der 

Zahnärztinnen bei der Zahnärztekammer

Zahnärztinnenkongress 
Frauen – die Zukunft der Zahnmedizin...

Networking, Mentoring, Kooperationsmöglichkeiten waren die Hauptthemen 
des Zahnärztinnenkongresses am 19. und 20. September in Travemünde.

Angesichts der Gefahren für Pa-
tienten und Verbraucher fordert die 
Apothekerkammer Mecklenburg-
Vorpommern von der Politik einen 

höchste Zeit, dass die Regierung dem 
gesundheitsgefährdenden Treiben 
von Drogerieketten und deren auslän-

sagte Christel Johanns, Präsidentin 
der Apothekerkammer Mecklenburg-
Vorpommern, am 13. Oktober vor 
Journalisten in Schwerin.

In diversen Drogeriemärkten in 
Mecklenburg-Vorpommern – ebenso 
wie in anderen Bundesländern – kön-
nen Patienten Medikamente bestellen 
und zwischen Katzenstreu, Toiletten-
papier und Waschmitteln abholen. 
„Hier wird die Gesundheit der Men-
schen ohne Not aufs Spiel gesetzt. 
Dabei sind Arzneimittel Waren der 
besonderen Art, deren Anwendung 
mit Risiken verbunden sein kann“, 
so Johanns. Die Betreiber der Pick-
ups verzichten auf ein Höchstmaß an 
Arzneisicherheit, Patientenbegleitung 
und auch an Datenschutz. Politiker 
aller Fraktionen hatten sich kürzlich 
im Bundestag besorgt wegen der 
so genannten Pick-up-Stellen geäu-
ßert. Denn diese erfüllen keine Min-
destanforderungen, die an Apotheken 
gestellt werden. „Die Politik hat das 
Problem erkannt – jetzt müssen Ta-
ten folgen. Das Verbot gewerblicher 
Abholstellen ist die einzig mögliche 
Konsequenz“, so Johanns.

Die etwa 400 Apotheken in Meck-
lenburg-Vorpommern freuen sich, 
dass die Landesregierung die Bun-
desratsinitiative zum Versandhan-

Medikamente unterstützt. Bayern und 
Sachsen hatten einen entsprechenden 
Gesetzesantrag eingebracht, des-
sen Beschluss jedoch vertagt wurde. 
„Unsere Landesregierung sollte nun 
aktiv den Antrag wieder auf die Ta-
gesordnung setzen lassen, damit das 
Verbot zum Schutz der Verbraucher 
so schnell wie möglich verabschiedet 
werden kann“, sagte Johanns.

PM Apothekerkammer
Mecklenburg-Vorpommern

Internet: www.akmv.de

Apotheker:
Politik muss Pick-up von 
Medikamenten stoppen
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Die Informationsstelle für Karies-
-

beitskreises für Zahnheilkunde (DAZ) 
e.V. hat zusammen mit dem Sprecher 
des wissenschaftlichen Beirats, Pro-
fessor Dr. Stefan Zimmer, aktuelle 

für Säuglinge und Kinder bis sechs Jah-
ren ausgesprochen. Hintergrund sind 

-

tern, Pädagogen sowie von Kinder- und 
Zahnärzten. Diese beziehen sich auf 
die Fluoridmengen, die Kinder täglich 

-

aufnehmen sollen. Dabei hat die IFK 
die empfohlene tägliche Fluoridmenge 
der Aufnahme durch Nahrung, Wasser, 

Fluorid und Fluoridtabletten gegenü-
bergestellt (siehe beigefügte Tabelle).

Der aktuelle IFK-Newsletter ist auf 
der Website www.kariesvorbeugung.de 

-
-

ärztekammer abgerufen werden (Tel. 
0385 59108-14). ZÄK

Wieviel Fluorid darf es denn sein? 
Empfehlungen zur Kinderzahngesundheit der Informationsstelle für Kariesprophylaxe

Fazit in den „Informationen 
zur Karies-Vorbeugung mit 

des IfK:

-

Speisesalz führt in fast allen Al-
tersgruppen zu einem geringeren 
systemischen Fluorideintrag als 
Fluoridtabletten und damit bei 
einer höheren Wirkung zu einem 
geringeren Fluoroserisiko, auch 
wenn die Zahnpasta vollständig 
verschluckt wird.

-
-

oridiertes Speisesalz verwendet 
wird, sollen Fluoridtabletten nach 
den Dosierungsempfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde 
(DGZMK) verabreicht werden.
Fluoridtabletten sind Arzneimit-
tel und sollten auf Rat des Arztes 

-
zufuhranamnese eingenommen 
werden.

das Projekt „Passgenaue Vermittlung 
Auszubildender an ausbildungswillige 
Unternehmen“ und ist somit für die 
Ausbildungsvermittlung im Referat 
ZAH/ZFA zuständig. Im Rahmen eines 
Förderprogramms wurden der Zahnärz-
tekammer Mecklenburg-Vorpommern 
dazu Mittel des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie sowie aus 

bei der Suche nach geeigneten Jugend-
lichen und der engen Zusammenarbeit 

Sandra Bartke gelungen, zahlreiche zu-
sätzliche Ausbildungsplätze für das Aus-

Insbesondere durch die sehr enge Zu-
sammenarbeit mit Berufsinformations-
zentren, der Besuch an allgemeinbilden-
den Schulen und die aktive Teilnahme an 
Berufsmessen in unserem Bundesland 
wurde den Schülern die Attraktivität des 
Berufsbildes der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten nahe gebracht.

Somit konnte das Referat ZAH/ZFA 
-

zent mehr Ausbildungsverträge registrie-

Allerdings wird sich auf Grund der 
-

serem Bundesland sehr wahrscheinlich 
ein gewisser Konkurrenzkampf um die 

-
kräftemangel in vielen Bereichen der 
Wirtschaft zeichnet sich bereits jetzt ab. 
Das Referat ZAH/ZFA der Zahnärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern 

nach Auszubildenden aktiv unterstützen. 

im kommenden Jahr einen Ausbildungs-
platz zur Verfügung stellen möchten, ge-
beten, dies dem Referat mitzuteilen. 

Sandra Bartke ist telefonisch unter 

-
chen.

Mario Schreen
Referent für ZAH/ZFA 

Ausbildungsvermittlung in der Zahnärztekammer
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-

Blick kommt, wie die 139. Dienstags-
fortbildung der Zahnärztekammer 
Berlin im Mai zum Thema „Bessere 
Qualität durch besseres Sehen“ zeigte. 
Dr. med. Uwe Kraffel, 1. Vorsitzender 
des Berufsverbandes der Augenärzte 
Berlin, informierte das Auditorium 
zuerst einmal über die medizinischen 
Grundlagen des Sehens, kam dann 
sehr rasch (und durchaus amüsant vor-
getragen) auf die relevanten Aspekte 
„Sehprobleme“ und „Sehhilfen“ und 

auch kostendämpfende Tipps.

Sehprobleme und ausreichende
Brillen

Alle Menschen haben früher oder 
später – etwa ab Mitte 40 – Pro-

mit dem Scharfsehen in der Nähe. 

sieht „man“ dann nicht mehr scharf. 
Korrekturbrillen sind also eher die 
Regel als die Ausnahme.
Zahnärzte brauchen dann eine spezi-
ell angepasste „Nahsehbrille“, denn 
ihr Arbeitsbereich liegt nicht bei den 
„typischen 30 cm Abstand“, son-
dern „je nach Armlänge“ und Arm-
haltung beispielsweise bei 45 cm. 

-
növriert“ unnötigerweise den Kopf 
hin und her, um den viel zu kleinen 
Scharfbereich im Sichtfeld zu erwi-
schen.
Aus dem reichhaltigen Angebot 
der Optiker empfahl Dr. Kraffel für 

-

am Stuhl gedacht, weil man hier mit 
-

zentren umgehen müsse und der 
Platz in der Mitte für den Zwischen-
sichtbereich – den eigentlichen Ar-
beitsbereich – viel zu eng sei. Soge-
nannte Progressivbrillen, welche die 
Optiker favorisierten, seien sehr teu-
er und müssten öfter ausgetauscht 
werden, weil die perfekte Anpas-
sung schwer zu erreichen sei. Schon 
bei leichtester Abweichung beim 

-
sehen in der Mitte nicht mehr mög-
lich. Bei Gleitsichtbrillen habe der 
Nahbereich meist nicht die richtige 

-
ben Sie dann manchmal gerade mal 

sehen können!“ 
Hinsichtlich der beliebten Sonder-
ausstattungen sei fast alles verzicht-

Käse!“ – Tönungen seien zu unter-
lassen, weil sich die Farbwahrneh-

-
lung unnötig, weil die hauchdünne 

Putzens bald abgerieben sei, und 
auch Kunststoff („Damit verkürzen 
Sie die Lebenszeit Ihrer Brille ganz 

andererseits seien die neuen Kunst-
stoffe so hart und spröde wie Glas 
und brächten demgegenüber keinen 
Vorteil. „Mit dem Optiker müssen 
Sie heute über Glas allerdings gera-
dezu verhandeln.“
Überschätzt werde oft der Aspekt 
des räumlichen Sehens. Zehn Pro-
zent der Bevölkerung könnten nicht 
räumlich sehen und das auch nicht 

-
schränkungen, mit denen aber gut 

wenn Sie bei der Behandlung über 
den Spiegel arbeiten, macht das 

sowieso keinen Unterschied.“ Hier 
seien spezielle Brillen eigentlich 

Bohren doppelt sieht, macht besser 
einen Moment Pause und erholt die 
Augen – eine Spezialbrille hilft da 
auch nicht.“

Wer als Alternative zur Brille an eine 
Operation zur Verbesserung der Sehfä-
higkeit denkt, müsse berücksichtigen, 
dass ein Verfahren wie das Lasik (La-

habe, also entweder eine Verbesserung 
im Nah- oder im Fernbereich. Ob ein 

-
zweifeln.

Lupenfunktionen und Bakterien
Auf die vielen Fragen der Teilneh-

mer gab es auch einige Antworten, 
die althergebrachte Vorstellungen 

durchaus den ganzen Tag über tragen, 
ohne dass die Augen dabei Schaden 
nehmen, sagte Dr. Kraffel beispiels-

-
dagogischen Gründen verboten.“ Den 
Augen schade das alles nicht. Auch 
am Bildschirm gebe es an sich keine 

geht hier eher um die Vermeidung 
von HWS-Syndromen durch anhal-
tend falsche Kopfhaltung aufgrund 
von Sehschärfenproblemen.“ Inte-
ressant war ein biologischer Aspekt, 

Bakterien, die aus der Pulpa kommen 
-

dungen führen können. Solche Fälle 
sind seit dem verbreiteten Tragen von 
Schutzbrillen aber erfreulich selten 
geworden.“

Wichtig sei ihm allerdings auch das 

und sich wohl damit fühle, der habe 
natürlich keinen Änderungsbedarf.

Nach einer Presseinformation der 
Zahnärztekammer Berlin

An der Brille kann man sparen
Die Zahnärztekammer Berlin zum Thema „Sehen“

Interessant an einer bisher unver-
öffentlichen Studie des IDZ/Institut 
der Deutschen Zahnärzte aus dem 

und unangenehme Seiten des Zahn-
arztberufes in geschlechtsbezogener 
Wahrnehmung“ sind die Punkte, wo 
die Zahnärztinnen statistisch anders 
fühlen als ihre männlichen Kollegen. 

-

Prozent der befragten Zahnärztinnen 
ist „Hilfeleistung/Heilberuf“ ein an-
genehmer Aspekt des Berufes, aber 
nur für 35,8 Prozent der Zahnärzte. 

Anders als die männlichen Zahn-
-

ärztinnen auch mehr Freude an den 

Prozent).
Dafür stört sie das schlechte Berufs-

image mehr (16,8 Prozent) als es die 

die Zahnärztinnen ärgern sich mehr 

Dentista Club

Zahnärztinnen weniger Probleme mit Reglementierung
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Das Referat Fortbildung ist 
unter
Telefon 0 385/ 5 91 08 13 und

zu erreichen.
Bitte beachten Sie: 
Weitere Seminare, die planmä-

ausgebucht sind, werden an 
dieser Stelle nicht mehr auf-
geführt (siehe dazu im Internet 
unter www.zaekmv.de unter 
dem Stichwort Fortbildung).

ZÄK M-V

ZÄK-Fortbildung im November und Dezember 
Das Seminar Nr. 40

-
zept“ mit den Referenten Zahnarzt 
Thun, Dr. Kuhr, Frau Böttcher und 

auf den 15. November verlegt wer-
den.

-

in Schwerin statt.

Das Seminar Nr. 2,
-

gendzahnheilkunde, Kurs 6 Karies 
und Füllungstherapie im Milch- und 

Wechselgebiss“ mit den Referenten 
Prof. Dr. Splieth und Dr. Berndt ge-

Greifswald wird auf den 9./10. Ja-
nuar 2009 verlegt. 

14 – 19 Uhr und 10. Januar von 9 – 
17 Uhr im Zentrum für ZMK, Rot-
gerberstraße 8 in Greifswald statt.

Curriculum Kinder- und Jugendzahn-
heilkunde, Kurs 5 Notfälle, Schmerz-
ausschaltung, Prämedikation und 
Narkose in der Kinderzahnheilkunde 
Dr. L. Fischer, Prof. Dr. Ch. Splieth
5. Dezember 14 – 19 Uhr, 6. Dezem-

ber 9 – 17 Uhr Zentrum für ZMK
Rotgerberstraße 8
17487 Greifswald

10. Dezember

Management von Komplikationen 
Priv.-Doz. Dr. D.  Pahncke
15 – 19 Uhr
Klinik und Polikliniken für ZMK 
„Hans Moral“
Strempelstraße 13
18057 Rostock

5 Punkte

19 Punkte

Anzeige

-
gonnen. 150 Auszubildende wurden 
für das laufende Schuljahr in das Aus-
bildungsregister des Referates ZAH/ 
ZFA der Zahnärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern aufgenommen. 

Menschen den Weg ins Berufsleben zu 
ebnen, wurde durch die Ausbilder eine 
große Verantwortung übernommen, 
wobei gesetzliche Vorgaben beachtet 
werden müssen.

Während der gesamten Vertrags-
dauer des Berufsausbildungsvertrages, 
auch bei einer eventuellen Verlänge-
rung bei Nichtbestehen der Prüfung 
oder Unterbrechung der Ausbildung, 

-
rufsbildungsgesetzes und nach dem 
durch beide Parteien geschlossenen 

Auszubildende/n für die Teilnahme 

am Berufsschulunterricht und für die 
Teilnahme an Prüfungen freizustellen. 

-
wiesen, dass zur Abschlussprüfung der 
zugelassen wird, der die Ausbildungs-
zeit in seiner Gesamtheit zurückgelegt 
hat. Die Ausbildung zur/zum Zahnme-
dizinischen Fachangestellten ist in der 

-
delt sich um eine „duale Ausbildung“, 
in der Schule und praktische Arbeit 
gleichermaßen bedeutsam sind.

Das Referat ZAH/ZFA möchte alle 

Regelungen im Zusammenhang mit der 
Ausbildung hinweisen. Die Anwesen-
heit der Auszubildenden während der 

sollte somit zur absoluten Ausnahme 
werden. Für diesen Fall bittet das Re-
ferat um Information der Berufsschule 
und der Zahnärztekammer M-V unter 

Referat ZAH/ZFA

Nach Informationen des „Spiegel“ 
braucht der Gesundheitsfonds bereits 
im ersten Jahr eine zusätzliche Finanz-
spritze des Bundes. Dies geht aus einer 
Antwort von Bundesgesundheitsmini-
sterin Ulla Schmidt auf die Anfrage der 
Grünen-Fraktion im Bundestag hervor. 
Auch der Fonds könne unverzinsliche 
kurzfristige Liquiditätsdarlehen des 
Bundes aufnehmen, wenn „die Liqui-
ditätsreserve (noch) nicht ausreicht“, 

von Arbeitsmarktveränderungen wäh-
rend des Jahres auszugleichen, heißt 
es in der Antwort laut „Spiegel“. Wird 
davon Gebrauch gemacht, so das 
BMG, könnten nach „derzeit groben 
Schätzungen im Spätsommer/Herbst 

Liquiditätsdarlehen in einer Größen-
ordnung von bis zu einer Milliarde 

zm-online

Milliardenspritze für 
Gesundheitsfonds
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Schon während seines Studiums 

Talent auf. Dr. Gerhard Schotte war 
-

tischen Übungen fertig. „Ich hatte 
schon immer ein gutes räumliches 
Vorstellungsvermögen“, lacht er. 
So war es für ihn keine Mühe, „ein-
zuschätzen, was weg muss“, wenn 
er die Präparation für eine Krone 
vornahm. Auch wenn er sich schon 
früh für Kunst interessierte, mache 
ihm sein Beruf als niedergelassener 
Zahnarzt in Gadebusch großen Spaß. 
Sein Vater, so erinnert sich der heu-
te 63-Jährige, plädierte damals dafür, 
„etwas ordentliches zu lernen.“ Aber 
seit sieben Jahren wechselt der Links-
händer manchmal die Instrumente. 
Die Werkzeuge sind zwar größer, 

erforderlich. Zunächst greift er zur 
elektrischen Säge, dann zu Holzham-
mer, Beitel und Stemmeisen. Auch 

Arbeitsmitteln. Dr. Schotte hat sich 
der Bildhauerei von Großplastiken 
verschrieben.

Nicht ohne Stolz berichtet er von 
seiner ersten Ausstellung in der Ga-
lerie „Alte Feuerwehr“ in Gadebusch 

Zwei größere Skulpturen stehen sogar 

in seinem Heimatort im öffentlichen 
Raum. Wenn die mecklenburgische 
Kleinstadt im kommenden Jahr zur 
Schweriner Bundesgartenschau einen 
Außenstandort präsentiert, sind neben 
Werken anderer Künstler zwei Werke 
von Dr. Schotte zu bewundern.  Das 
eine erinnert mit seinen Wehrtürmen 
und dem Obotritenschild an den sla-
wischen Ursprung und soll die Fried-
fertigkeit symbolisieren. An dem 
zweiten Objekt – einem Labyrinth – 
arbeitet er noch. „Patienten sprechen 

-
arzt.

Insgesamt hat Dr. Schotte rund 50 
Skulpturen geschaffen, etwa 30 da-
von hat er bereits in Ausstellungen 
gezeigt. Sein liebstes Material ist 

Umgebung kauft er Balken ein, bei 
Kirchen oder alten Fachwerkhäusern. 
Manchmal bringen ihm auch Bekann-
te etwas vorbei. Das Holz hat schon 
mehrere Jahrhunderte auf dem Bu-
ckel. Früher ist der Baum gewachsen, 
dann diente der Balken als Fachwerk-
haus und mit der Skulptur haucht er 
ihm ein „drittes Leben“ ein. Das älte-

ich gar nicht anfassen, das ist mir zu 
wertvoll“, gesteht der Mecklenburger. 
Wenn er sich einen Balken anschaut, 
kommen ihm die Ideen. „Manchmal 
glaubt man auch, es wird nichts.“ In-
nerhalb von einigen Tagen ist dann 
das neue Werk fertig. Körperlich harte 
Arbeit sei es, räumt er ein, aber zum 
Glück habe er weder bei der Bild-
hauerei noch bei der Behandlung am 
Zahnarztstuhl mit gesundheitlichen 
Problemen zu kämpfen.

Seine erste Großplastik nannte er 
Gandalf – die Figur aus „Herr der 
Ringe“. Regelmäßig besucht er Aus-
stellungen und Parks und lässt sich 
von anderen Künstlern inspirieren. 

Stil gefunden habe. Inzwischen hat 
er auch schon mal etwas verkauft, 
aber eigentlich, so gibt er freimütig 
zu, könne er sich nur schwer von den 
Objekten trennen. Seine Garage hat er 
zum Atelier umgebaut. Und zu Hau-

schöne Aussicht für ihn, der im kom-

aufgeben wird. Dann sei auch Zeit, 
verrät er, seinen langgehegten Traum 

großen Meistern in den Ateliers von 
Paris. Renate Heusch-Lahl

Filigranes Arbeiten mit ähnlichen Werkzeugen 
Dr. Gerhard Schotte hat sich der Bildhauerei verschrieben

Dr. Gerhard Schotte interessierte sich 
schon früh für Kunst.
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Das Bleichen von Zähnen ist eine 
zahnärztliche Leistung, bei der kos-
metische Aspekte im Vordergrund 
stehen. Daher gilt diese Leistung als 
zahnmedizinisch nicht notwendig und 
muss deshalb als Verlangensleistung 
nach § 2 Abs. 3 GOZ berechnet wer-
den. Vor Behandlungsbeginn ist mit 
dem Patienten eine schriftliche Ver-

treffen (Formular auf nebenstehender 

Krankenversicherungen und Beihilfe-
stellen ist in der Regel ausgeschlos-
sen. Bei gesetzlich Versicherten ist 

-
lungsvereinbarung erforderlich (Mus-
ter auf nebenstehender Seite).

Für das zahnärztliche Honorar wird 
ein Pauschalbetrag in der Vereinba-
rung ausgewiesen, der zuvor mit dem 

-
bührennummer und ein Steigerungs-
faktor werden dabei nicht genannt. 

-
den Berücksichtung in der Höhe des 
Pauschalhonorars.

Die Berechnung notwendiger Be-

GOZ) erfolgt nach GOZ bzw. GOÄ 
(auf einem zusätzlichem privaten 
HKP, nicht auf der Vereinbarung ge-

Die Berechnung eines individuellen 
Medikamententrägers (Bleaching-
schiene) ist ebenfalls über ein Pau-

abzurechnen.
Bei Rechnungslegung ist in der Li-

-
che zu kennzeichnen.

Wenn ein Patient aufgrund seiner 
dunklen bzw. verfärbten Zähne nach-
vollziehbare psychische Probleme hat, 

so kann ein Hinweis auf medizinische 
Notwendigkeit bescheinigt werden. 
In dem Fall kann die Leistung analog 

Die Wahl der Analognummer sollte 
-

liegt dann der Versicherung/Beihilfe 

Bleichen bei einem einzelnen ver-
färbten Frontzahn). 

Nachfolgend ein Abrechnungsbei-
-

nen. Auf die Nennung entsprechender 
-

tet. Dipl.-Stom. Andreas Wegener
Birgit Laborn
GOZ-Referat

Bleichen von Zähnen 
Schriftliche Vereinbarung vor Behandlungsbeginn notwendig

Vereinbarung gemäß § 2 Abs. 3 GOZ 
(Originalformular auf nebenstehender Seite) 
Leistung Honorar

Bei Grabungsarbeiten im Bereich 
des alten Zisterzienserklosters in 
Kloster auf der Insel Hiddensee wur-
den mehrere Skelettfunde freigelegt, 
die der Zeit der Klosteranlage (zir-

etwa 1536) zugeordnet werden.

Grund der lehmigen Bodenqualität 
eine besonders gute Knochenkonser-
vierung. Der erhaltene Zahnbefund 
im OK 14 Zähne und UK 16 Zähne 
lässt auf ein Lebensalter Anfang 30 
Jahre schließen (nach Auskunft des 
Grabungsleiters). 

Fissurenverfärbungen, aber keine 
kariösen Läsionen, ausgeprägte su-
pragingivale Zahnsteinablagerungen, 
leichte Abrasionen und zwei teilre-
tinierte Achter. „Das Klosterleben 
scheint doch nicht so süß gewesen 
zu sein!“
Dr. Karl-Heinz Lucas, Kloster (Hiddensee)

500 Jahre alter Skelettfund auf der Insel 
Hiddensee – kariesfreies Gebiss!
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Service der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Führung von Börsen
Bei der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung Mecklenburg-Vorpommern 
werden nachstehende Börsen ge-

  Vorbereitungsassistenten/angestellte 
Zahnärzte suchen Anstellung   

-
gestellte Zahnärzte

Sitzungstermine des 
Zulassungsausschusses 
Die nächste Sitzung des Zulassungs-

28. Januar 2009 (Annahmestopp 

Anträge an den Zulassungsaus-
schuss sind rechtzeitig, d. h. mindes-
tens drei Wochen vor der Sitzung 
des Zulassungsausschusses, bei der 
Geschäftsstelle des Zulassungsaus-
schusses Mecklenburg-Vorpom-
mern, Wismarsche Straße 304, 19055 

Schwerin einzureichen. 
Für die Bearbeitung und Prüfung 

der eingereichten Anträge und Un-
terlagen wird von der Geschäftsstel-
le des Zulassungsausschusses dieser 
Zeitraum vor der Sitzung des Zulas-
sungsausschusses benötigt. Diese 
Frist dürfte auch im Interesse des 
Antragstellers sein, da fehlende Un-
terlagen noch rechtzeitig angefordert 
und nachgereicht werden können.
Der Zulassungsausschuss beschließt 

Vertragszahnärzte grundsätzlich nur 
bei Vollständigkeit der Antragsunter-
lagen. 
Anträge mit unvollständigen Unter-
lagen, nichtgezahlter Antragsgebühr 
oder verspätet eingereichte Anträge 
werden dem Zulassungsausschuss 
nicht vorgelegt und demnach auch 
nicht entschieden. Nachstehend auf-
geführte Anträge/Mitteilungen erfor-
dern die Beschlussfassung des Zulas-

Ruhen der Zulassung

-
tigung
Beschäftigung eines angestellten 
Zahnarztes
Verlegung des Vertragszahnarzt-
sitzes (auch innerhalb des Ortes)
Führung einer Berufsausübungs-
gemeinschaft (Genehmigung nur 
zum Quartalsanfang)
Verzicht auf die Zulassung (wird 

der Verzichtserklärung folgenden 
Kalendervierteljahres wirksam)

Interessenten können Näheres bei der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Mecklenburg-Vorpommern erfah-

Beschäftigung eines angestellten 
Zahnarztes
Dipl. Med. Monika Gothe, nieder-

Thälmann-Straße 6, beschäftigt seit 

ganztags angestellten Zahnarzt. 

Fortbildungsangebote der KZV
zahnärztlichen Behandlung; endo-
dontische Behandlungsmaßnahmen; 
Früherkennungsuntersuchungen und 

-

Festzuschüsse
Wann:
Uhr, Schwerin
Punkte: 3

Gebühr:
Vorb.-Assistenten und Zahnarzthelfe-
rinnen

Kassenzahnärztliche Vereinigung M-V, 

Antje Peters

Wismarsche Str. 304, 19055 Schwerin

PC-Schulungen
Referent: Andreas Holz, KZV M-V
Wo: KZV M-V, Wismarsche Straße 
304, 19055 Schwerin
Punkte: 3
Jeder Teilnehmer arbeitet an einem PC.
Gebühr:
Vorb.-Ass. und Zahnarzthelferinnen

Textverarbeitung mit Word 2003
Inhalt: -

oder Datei, Tabellen einfügen und be-
arbeiten, Vorlagen erstellen, Funktion 
Serienbrief
Wann: 
Schwerin

Seminar BEMA-Abrechnung - En-
dodontie, Individualprophylaxe, 
Früherkennungsuntersuchungen 
und Abrechnung von ZE-Festzu-
schüssen
Referenten: Andrea Mauritz, Abtei-

stellvertr. Abteilungsleiterin Kons./
Chir.; Heidrun Göcks, Abteilungsleite-
rin Prothetik (alle KZV M-V)
Inhalt: Vertragszahnärztliche Abrech-

gesetzliche Grundlagen der vertrags-

Ich melde mich an zum Seminar:

Datum/Seminar Name, Vorname Abr.-Nr. Zahnarzt/Zahnarzthelferin/Vorb.-Assistet

Unterschrift, Datum   Stempel
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Immer wieder erreichen die Kas-
senzahnärztliche Vereinigung M-V 
zahlreiche Nachfragen zur Abrech-
nung von im Notdienst angefertigten 
provisorischen Kronen und Brücken 
oder zum alleinigen  Wiederbefesti-
gen derselben bei Versicherten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung. 

Auch stellt die KZV in den Ab-
rechnungen immer wieder fest, dass 
es oft noch Unsicherheiten und Feh-
ler gibt. 

Sei es, dass die im Sprechzimmer 
angefertigte provisorische Krone 
nach der GOZ berechnet wurde oder 
der Heil- und Kostenplan mit der 

Abrechnung geschickt wurde.
Grundsätzlich wird jedoch für 

diese Versorgung kein Festzuschuss 
ausgelöst.

-
nen nur Heil- und Kostenpläne ab-
gerechnet werden, die einen Fest-
zuschuss auslösen. Provisorien 

-
visorische Wiederbefestigen nach 

-
gungen lösen jedoch keinen Festzu-
schuss aus.

Kommt ein gesetzlich kranken-
versicherter Fremdpatient (z. B. 
Urlauber) in die Notdienstbehand-
lung, weil eine provisorische Kro-
ne defekt ist und erneuert werden 
muss, so erfolgt die Abrechnung 

die provisorische Krone wiederbe-

wird eine provisorischen Brücke  

95d mit dem bundeseinheitlichen 
Punktwert für Zahnersatz direkt mit 
dem Patienten abzurechnen. 

Die Gesamtsumme dieser prothe-
tischen Leistung trägt der Patient. 

Der Patient erhält das Original des 
Heil- und Kostenplanes (z. B. nach 

Weitere Erläuterungen:
Die provisorische Versorgung 

kann in verschiedenen Herstellungs-
verfahren erfolgen.

-
zimmer wie auch im Labor möglich. 
In der Regel genügt ein vom Zahn-
arzt im Sprechzimmer gefertigtes 
Provisorium. Für ein im Laboratori-
um gefertigtes Langzeitprovisorium 

-
sorische Krone oder provisorisches 

Formteil zum Ansatz. Das Formteil 
kann jedoch nur für provisorische 

im Verband berechnet werden.

nebeneinander für dieselbe Leistung 
abrechenbar.

Laborgefertigte provisorische 
Kronen oder Brücken unter Ver-
wendung von Metallgerüsten (Me-
tallprovisorien) sind bei einem ge-
setzlich Krankenversicherten nach 
der GOZ abrechnungsfähig – das 

Diese Versorgungsform dürfte im 

Notdienst relativ selten Anwendung 

Die Abnahme und das Wiederbe-
festigen von provisorischen Kronen 
und Brücken ist höchstens dreimal 
je Krone bzw. Brücke abrechnungs-
fähig.

Hat sich eine provisorische Krone 
oder Brücke gelöst und wird diese 
durch einen anderen Zahnarzt z. B. 

Fremdpatient) wieder befestigt, ist 
je provisorische Krone bzw. Brücke 

und Kostenplan abrechnungsfähig.

gelockerte, vom behandelnden 

Zahnarzt temporär eingesetzte de-

Notfalldienst von einem anderen
Zahnarzt temporär wiederbefestigt 

-
nahme kann nur mit der Gebüh-

-
net werden – keinesfalls mit den 

Für den behandelnden Zahnarzt 
ist das Wiederbefestigen einer ge-
lösten provisorischen Krone oder 
einer provisorischen Brücke mit der 
Gesamtbehandlung abgegolten.

Zusammenfassung:
Werden Leistungen im Notdienst 

erbracht, die sich ausschließlich auf 
die provisorische Versorgung bezie-
hen, werden diese direkt mit dem 
Patienten abgerechnet.

-
zuordnen, sodass die Krankenkasse 
hier auch keine Kosten übernimmt 
und folglich die Abrechnung dieser 
Fälle auch nicht über die KZV M-V 
erfolgen kann

Ein wichtiges Detail zum 
Schluss:

Vielfach kommt es vor, dass Pati-
enten (z. B. Härtefall) über die von 
ihnen zu tragenden Gesamtkosten 
nicht ausreichend aufgeklärt wur-

Versicherten“ auf dem Heil- und 
Kostenplan nach erfolgter Aufklä-
rung vom Patienten unterschreiben 

auf dem Heil- und Kostenplan un-

Plan dadurch, dass der Patient nun 
immer unterschreiben muss, dass er 
aufgeklärt wurde und eine Behand-
lung wünscht. Die Aufklärungs-

-
terschrift des Patienten sozusagen 
besiegelt.

Anke Schmill 

Das Provisorium  
Wiederbefestigung oder Neuanfertigung im Notdienst
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SEITENTITELUmfrage zu dens

1. Leseverhalten

Lesen Sie dens?

 immer

 selten, weil

Wie lesen Sie dens?

 Ich blättere durch und bleibe „hängen“

 Ich lese gezielt

 Ich lese das gesamte Heft

2. Inhalt

Regen die Überschriften zum Lesen an?

 ja

 nein, weil

Fortbildungsbeiträge sind 

 ok 

 zu kurz; angemessen wäre 

 zu lang; angemessen wäre 

 ausreichend illustriert

 könnte reichlicher sein

Diese Umfrage soll der Redaktion helfen, Inhalt und Gestaltung der Zeitung zu optimieren. 
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3. Rubriken

  zu wenig genau richtig  zu viel
Standespolitik      

Fortbildung      

Abrechnung      

Recht       

Berufsausübung      

Welche Themen vermissen Sie?

4. Werbung

Wie lesen Sie Werbung in dens?

    Immer vor Investitionen  nie
Werbung zu Produkten  

Herstellerinformationen  

Werbung zu Dienstleistungen

5. Internet

Die dens-Ausgaben sind auch auf der Webseite www.dens-mv.de einge-
stellt und mit einer Volltextsuche ausgestattet. Haben Sie die Internet-
Ausgaben der dens schon genutzt?

 ja  zum aktuellen Lesen
 als Archiv

 nein, weil 

31. Dezember 2008 0385 59108-20.
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Bakterien sind der primäre Auslöser 
der Parodontitis, aber das körpereigene 
Immunsystem ist maßgeblich für den 
desmodontalen Gewebeabbau verant-
wortlich. Der parodontale Knochen 
wird über das Bone Remodelling in-

-
baut und durch neuen Knochen ersetzt 

bezeichnet die Interaktion der Oste-

zyklischer, kontrollierter Prozess, der 
üblicherweise den Status quo aufrecht 
erhält und nicht die Größe und Form 
des Knochens verändert. Dieser Pro-
zess läuft über ein streng kontrolliertes 
Überwachungs  system. Die Aktivierung 
der Osteoklasten erfolgt vornehm-

der MMPs ist, dass sie zur Funktions-
fähigkeit zwei Zinkionen enthalten.

-
tivierungsmechanismus ist noch nicht 
vollständig geklärt. Tetracycline inakti-
vieren aktivierte MMPs reversibel über 
eine Bindung der Zinkionen der MMPs 
(Golub et al. 1998). In Tierversuchen 
konnte nachgewiesen werden, dass 

Knochentaschen zu einer beschleu-
nigten Regeneration und zu einem 
parodontalen Bone Remodelling bzw. 
Bone Modelling führt (Zetner, Stolan  

2. Ziel der Arbeit 
Ziel der retrospektiven klinischen 

Fünf-Jahres-Untersuchung war es fest-
zustellen, inwieweit die lokale sub-
gingivale adjunktive Applikation von 

-
recall zu klinischen Verbesserungen 
führt. Dabei wurden insbesondere  par-
odonale Risikopatienten, Diabetiker 
oder Raucher berücksichtigt.

3. Material und Methoden
3.1. Auswahl des Patientengutes und 
Gruppeneinteilung 

Die an der Studie teilnehmenden 
Probanden rekrutierten sich aus dem 

-
rektivphase beginnt die Phase der 

Patient in ein Recallsystem integriert. 
Zur Festlegung des individuellen Zeit-
abstandes wurde das Berner Spinnen-
modell  (Lang & Tonetti 1996) Abb.1 
eingesetzt. An Hand festgelegter Krite-
rien wird der Patient in ein ¼ jährliches 
oder ein ½ jährliches Recallsystem mit 

-
ordnet (Tabelle 1 und Abbildung 1).

Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Untersuchung war eine regelmä-
ßige Recallteilnahme. In den unter-
suchten 5-Jahreszeiträumen wurde nur 
ein versäumter Termin akzeptiert. Wur-
de in den 5 Jahren mehr als ein Termin 
versäumt, kam dieser Patient nicht mit 
in die Auswertung.

Die Behandlung des Parodontiums gehört in 
jede Praxis (3) 
Regelmäßige lokale Doxycyclin unterstützte parodontale Nachsorge konstant über 
fünf Jahre in der viertel- und halbjährlichen Erhaltungstherapie – retrospektive, 
vergleichende klinische Fünf-Jahres-Studie –

Abb. 1 von uns genutzte PA Risikoanalyse  –  Berner Spinne  ( Lang & Tonetti 1996)
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3.2. Ausgewertete Parameter
-
-
-

helferinnen war zum Zeitpunkt der 
Messungen darüber informiert, dass 
eine Auswertung im Rahmen einer 
klinischen Studie geplant war. Die 
Anwendung  der druck-kalibrierten 
Sonde Peri Probe ® Gerät (Vivadent 
FL-Schaan) sicherte standardisierte 

3.2.1 Anzahl der Zähne
-

gentliche Ziel. Die Zahl der nach der 

Behandlung verlorenen Zähne dient 
als bestgeeignetes Kriterium für die 

-
folg einer Parodontaltherapie. In der 

-
satzkriterien zu Hilfe genommen,  da 
das Kriterium Zahnzahl für die Dia-
gnostik zu weitsichtig ist.

Bei jeder Untersuchung wurde ein 
kompletter Zahnstatus erhoben. Be-

nach der Anzahl der verlorenen Zähne, 
wobei die Weisheitszähne nicht be-

Zähne - niedriges Risiko, bis 8 verlo-

rene Zähne - mittleres Risiko, über 8 
verlorene Zähne - hohes Risiko.

3.2.2 Bleeding on probing (BOP)
Die Messungen erfolgten mit der 

druckkalibrierte Sonde mit dem Peri 
Probe ® Gerät (Vivadent FL-Schaan).  
Hier haben wir einen Sondendurch-
messer von 0,4 mm und eine konstan-

soll eine Traumatisierung des Gewe-

10 s nach der Messung wird mit der 
-

tet. Bezugnehmend auf unser Risiko-

blutenden Stellen im Gesamtgebiss  

Risiko.

3.2.3 Sondierungstiefenmessung 
Die Taschentiefe wird an jedem 

Zahn an 4 Positionen mesial, buccal, 
distal und oral gemessen. Der Parame-
ter Taschentiefe gibt die durchschnitt-
lichen Taschentiefen wieder.   

3.2.4 Sondierungstiefe – Anzahl der 
Taschen tiefer als 5,5 mm

-
-

ben. In die Auswertung kamen alle 
Messungen, die tiefer als 5,5 waren. 
Bezugnehmend auf unser Risikopro-

-
wertung der Taschentiefe nach Anzahl 

Risiko, bis 8 - mittleres Risiko, über 
8 - hohes Risiko.

Erhaltungstherapie
Bei jedem Recalltermin wurden fol-

-1.
termin erfolgte eine Untersuchung 
einschließlich API inklusive an-

erfolgte eine Taschenmessung mit 
der druckkalibrierten Sonde an 4 
Stellen des Zahnes und es wurde 
der  BOP und der PSI erhoben.

-
tersuchung PUS diagnostiziert, er-

bis 6 Tagen 
3.

Je nach Bedarf, erfolgte in jeder 
Sitzung eine Remotivation und ge-
gebenenfalls Reinstruktion inklusi-
ve anfärben.

-4.
piebeginn erfolgt mit dem Ultra-
schallsystem Piezon ® und Air 

-
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werden die harten Beläge entfernt. 
Die weichen Beläge werden mit 
dem Air Flow Pulverstrahler® 

Abschluss der Behandlung wird 
mit dem Diagnodentkonkrement-
suchgerät ® (Kavo Biberach) das 
Behandlungsergebnis kontrolliert. 
Gegebenenfalls kommen Handkü-

tiefer als 5,5mm werden mit dem 
Dürr Vector ® (Dürr-Dental Bie-
tigheim-Bissingen) nachbehandelt. 

Abschließend erfolgt eine Behand-
lung mit dem CHX ® – Paraden-
tospray (Dürr-Dental Bietigheim-
Bissingen).

5.
Sitzung  erfolgt eine Restaurations-
kontrolle im Randbereich inklusive 
notwendiger Korrekturen.

6.
durch die parodontale Vorschädi-
gung liegen oft Zahnhalsbereiche 
frei, die sensibel reagieren. Dieses 
wird jedes Mal kontrolliert und 
gegebenenfalls mit Tooth Mousse 

behandelt, bis der Patient völlig be-
schwerdefrei ist.

-7.
-

ständnis durch den Patienten erfolgt 
-

zündungszeichen eine lokale Do-
-

dem resorbierbaren Wundverband 

GmbH & Co. KG) abgedeckt. Bei 
Rauchern und Diabetikern werden 
nicht nur die Taschen mit positiven 

alle Taschen appliziert.

4. Statistische Analyse
Die statistische Auswertung der 

Daten erfolgte mit Hilfe des SPSS – 
Programms für Windows in der Versi-

Anwendung des t-Test nach Student 
gegeben.

5. Ergebnisse 
-

men, haben wir in unserer 5 Jahres-re-
trospektiven Untersuchung insgesamt 
1488 Patienten nachuntersucht. Von 
insgesamt 1488 Recallpatienten konn-

Zu Untersuchungsbeginn gab es keine 
nennenswerten Unterschiede in der 
Anzahl der Patienten in den einzelnen 

-
kant unterschiedliche Recallverhalten 
in den einzelnen Gruppen, sind die 
ausgewerteten Patientengruppen al-
lerdings sehr verschieden, wobei die 

das schlechteste und die ½ jährliche 
-

callverhalten zeigte. 
Von insgesamt 1488 für diese Stu-

die auswertbaren Recallpatienten sind 

= 436 Patienten, den Recallterminen 
regelmäßig gefolgt. Von den 436 Pa-
tienten sind  76,60% = 334 Patienten 

-
enten Raucher.

Das beste Recallverhalten zeigte 
die Patientengruppe ½ jährliches PZR 

-
wertet werden. Davon waren 73,38% 
= 193 Patienten Nichtraucher und 

In der Patientengruppe ½ jährliches 
-

verhalten nur halb so gut wie in der 

-

Abb. 2: Gegenüberstellung aller Patientengruppen nach der Anzahl der vor-
handenen Zähne zu Beginn und zum Ende der Untersuchungen

Abb. 3: Gegenüberstellung aller Patientengruppen im BOP zu Beginn und zum 
Ende der Untersuchungen

Abb. 4: Gegenüberstellung aller Patientengruppen in der durchschnittlichen 
Taschentiefe zu Beginn und zum Ende der Untersuchungen 
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mäßig zu den Recallterminen, davon 
79,67% = 98 Nichtraucherpatienten 

Das schlechteste Recallverhalten 
hatten die Patienten der ¼ jährlichen 
Gruppe. Von 479 Patienten  nutzten 
nur 50 regelmäßig die Recalltermine, 
davon waren 86% = 43 Nichtraucher 
und 14% = 7 Raucher.

Wir hatten keine Patienten, die mit 
einem ¼ jährlichen Recall einver-

-
clinapplikation ablehnten und regel-
mäßig 5 Jahre lang die Recalltermine 
einhielten.

auch die Zusammensetzung Raucher 
– Nichtraucher in den drei Gruppie-

Spinne“ für die Risikoanalyse wird 
der Patient auch nach seinen Rauchge-
wohnheiten befragt. Nur Nichtraucher 
und ehemalige Raucher, die aber seit 
3 Jahren bereits nicht mehr rauchen, 

-
cher. Die meisten Raucher haben wir 
in der Gruppe ½ jährliches PZR + Do-

70 Rauchern, das einem Verhältnis 

entspricht. In der Gruppe ½ jährliches 

einem Verhältnis von 1 Raucher zu 
3,93 Nichtrauchern entspricht. Die 
wenigsten Raucher haben wir in der ¼ 

mit 43 Nichtrauchern und 7 Rauchern, 
das einem Verhältnis von 1 Raucher 
zu 6,14 Nichtrauchern entspricht. 

Gruppenaufbau

den 6 Patientengruppen. In Auswer-

lässt sich feststellen, dass sich die kli-
-
-

kant verbessert haben und in den zwei 
Kontrollgruppen trotz regelmäßiger 

verschlechtert haben. In allen drei 
Vergleichen Raucher/Nichtraucher 
erreichten Nichtraucher statistisch si-

-
cher, obgleich sich auch in den beiden 

-
besserten.

Die Anzahl der Zähne blieb in den 

Zahnverlust von 0,15 und in der ½ 

gab es einen Zahnverlust von 0,64 

Zahnverlust von 0,48 Zähnen in den 5 

Rauchergruppen verringert in der 

34,9 angestiegen. Das beste statistisch 

-
duzierung von 67,4 % (Abb. 3). 

Die durchschnittliche Taschentiefe 

NR-gruppe  mit einer Reduktion von 

es in den 5 Jahren zu einer statistisch 

sich die Anzahl der Taschen, die 
tiefer waren als 5,5mm, statistisch 

einer Reduzierung  um 5,9 Taschen, 

-

-
-

clin wurde die Anzahl der tiefen Ta-
schen im Gegensatz dazu statistisch 

Taschen (Abb. 5).

In Auswertung unserer Untersu-
chungen kommen wir zu nachfol-

Regelmäßige ½ jährliche PZR ist 1.
nicht ausreichend, um den weiteren 
Knochenabbau zu stoppen.
½ jährliche regelmäßige PZR und 

Nichtrauchern stoppt den weiteren 

„Berner Spinne“ ½ jährlich.
¼ jährliche regelmäßige PZR und 3.

Nichtrauchern führt zu Attach-
mentgewinnen.
Raucher zeigen schlechtere kli-4.

-5.
dontitis-Risikopatienten (Berner 
Spinne - ¼ jährlich), Rauchern und 

Hinsichtlich der Complianz-Be-6.
wertung zeigen der Parodontitis 
Risikopatient (Berner Spinne ¼ 
jährlich), Raucher und Diabetiker 

Von insgesamt 1488 für diese Stu-
die auswertbaren Recallpatienten sind 

436 Patienten, den Recallterminen re-
gelmäßig gefolgt. Diese Prozentzahlen 
decken sich mit den Prozentzahlen 
anderer Studien zum Recallverhalten. 

-

bis 60% der Patienten beschrieben 
(Mendoza et al. 1991, Novaes et al. 
1996, Novaes & Novaes 1999, Ojima 

Die Immunreaktion auf mikrobielle 
Plaque mit dem Faktor Geschlecht 
zeigt unterschiedliche Reaktionen 

-
len Vergleichen zwischen den Pa-

Unterschiede in der prozentualen Zu-
sammensetzung männlich/weiblich 
festgestellt.

Sehr viele Autoren haben sich mit 

auseinandergesetzt. Sie kommen zu 
der Schlussfolgerung, dass die regel-
mäßige professionelle Zahnreinigung 

Abb. 5: Gegenüberstellung aller Patientengruppen in der Anzahl der tiefen 
Taschen zu Beginn und zum Ende der Untersuchungen 
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Abb. 6: Gegenüberstellung der Anzahl der Zähne

im individuell richtigen Abstand 
ausreicht, um die parodontalen De-
struktionsvorgänge zu beenden Die 
entscheidenden Kriterien sind hierbei 
die Mitarbeit und Motivation der Pa-
tienten, die Regelmäßigkeit und der 
individuell richtige Abstand der PZR 
(Flores-de-Jacoby 1991, Heidemann 

Gegensatz zu diesen Autoren kom-
men wir mit unseren Untersuchungen 

-
onelle Zahnreinigung im richtigen in-
dividuellen Abstand vor parodontaler 
Destruktion schützt. Unsere 5. Gruppe 

5 Jahreskontrollzeitraum parodontale 
Destruktionszeichen und parodonta-
len Zahnverlust.

-
versuchen nachweisen konnten, führt 

-
clin in Knochentaschen zu einer be-
schleunigten Regeneration, zu einem 
ausgeglichenem Bone Remodelling, 
zu einem parodontalen Bone Model-
ling. In unseren Untersuchungen ka-
men auch wir zu dem Resultat, dass in 
den Patientengruppen, die regelmäßig 

-
niger wurden, die durchschnittliche 
Taschentiefe und der BOP sich verrin-

Zahnverlust über 5 Jahre.
Bei Rauchern verläuft die Parodon-

titis doppelt so schnell mit doppelt so 
schnellem Knochenabbau (Bolin et 
al. 1993). Auch in unserem Vergleich 
5.Gruppe Nichtraucher / 6. Gruppe 

trotz regelmäßiger PZR. Ryder et 
al. (1999) kategorisierten ihre Teil-
nehmer in Nichtraucher, ehemalige 
Raucher und Raucher. In der Unter-
suchung wurde deutlich, dass in der 

generell keine ausgeprägten Unter-
schiede zwischen den 3 Raucherka-
tegorien festgestellt  wurden. Auch in 
unseren Untersuchungen können wir 
dieses bestätigen. 

7. Schlussfolgerungen 
In unserem Therapiebestreben ist 

das anzustrebende Ziel die Zahner-
haltung. In der Abb. 6 ist die durch-
schnittliche Anzahl der Zähne in den 
Gruppen gegenübergestellt. 

Die Abbildung zeigt, dass in allen 
Patientengruppen mit ergänzender 

-
reskontrollzeitraum es zu keinem 
Zahnverlust kam. In den beiden Kon-

-
ten wir in den 5 Jahren einen Zahn-
verlust feststellen.

Unsere Untersuchungen lassen die 

Spinne“ in ein ¼ jährliches Recallsy-
stem integriert werden, zeigt eine, die 
konventionelle Therapie ergänzende, 

Patienten, die dem ½ jährlichen Ri-

keine direkte Indikation zur parallelen 
-

on, da sie kein erhöhtes parodontales 
Risiko haben. Bei Rauchern und Dia-

-

konventionellen Therapie sinnvoll.

8. Therapieempfehlung
Parodontalerkrankungen sind weit 

verbreitet. Jeder Zahnarzt sieht je-
den Tag derartige Patienten. Genau 
wie die Kariesentfernung gehört auch 
die Parodontaltherapie in die Hand 
jedes Zahnarztes. Die adjunktive 

nichtchirurgische Therapievariante 
dar und sollte alternativ in die Über-
legungen aller Zahnärzte  einbezogen 

und fördert die Heilung und das nicht 
nur in der Parodontaltherapie sondern  
schnell wirksam und unkompliziert 
bei allen lokalen entzündlichen Ge-
schehen (Dolor Post , Dentito, OP-
Schutz und Nachsorge, Granulom,  
etc.)  Im Gegensatz zu allen anderen 
bekannten Therapievarianten hemmt 

-
-

chenabbauprozess ein. Alle anderen  
Therapievarianten versuchen nur die 

dann weniger pathogen wirkende 
Kraft, reguliert sich die Immunant-

-
clin kann am lokalen Wirkort direkt 
die aktivierten Osteoklasten hemmen, 
unabhängig von der Immunreaktion. 
Leider bietet uns die Pharmaindu-

welches für die besagte Indikation 

im Gegensatz zur allgemeinen Kennt-
-

tasche ein sehr preisgünstiges Arz-
neimittel. Nähere Informationen für 
den Bezug des beschriebenen lokalen 

beim Autor erhalten.     

Dr. Ronald Möbius MSc. 
(Parodontologie)

Haben Sie Fragen zu dieser The-

038483-31539 an den Autor stellen. 
Im nächsten Jahr wird gezielt zu die-
ser Thematik über das Fortbildungs-
programm der Zahnärztekammer ein 
Seminar angeboten. Das Literaturver-
zeichnis ist über den Verfasser oder 
die Herausgeber erhältlich.Dr. Ronald Möbius
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Gerade in diesen Tagen bekommen 
wieder viele Post von Versicherungen, 
die über die Änderungen zum 1. Ja-

Vertragsabschlüsse unter Geltung des 
neuen Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) anbieten. Dabei fällt es schwer, 
den Überblick zu behalten, denn es hat 
sich mit der Reform des VVG das un-
gern gelesene Kleingedruckte in den 
Versicherungsverträgen geändert. Das 
neue VVG gilt für alle Neuverträge ab 

dann auch das neue VVG bis auf we-
nige Ausnahmen auf alle Verträge an-
zuwenden. Die Versicherer haben in 
dieser Zeit die Möglichkeit, die Ver-
sicherungsbedingungen mit Wirkung 

und soweit die Versicherungsbedin-
gungen von den Gesetzesänderungen 
betroffen sind. Mit den neuen Rege-
lungen sollen die Rechte der Versiche-
rungsnehmer gegenüber den Versiche-
rern in vielen Bereichen verstärkt und 
die Transparenz im gesamten Versi-
cherungsrecht verbessert werden. So 
müssen den Versicherten nunmehr 
rechtzeitig vor dem Vertragsschluss 
die wesentlichen Unterlagen und In-
formationen zur Verfügung gestellt 
werden. Die nachfolgende Aufstel-
lung gibt chronologisch wesentliche 
Änderungen im Bereich der Privaten 
Krankenversicherung (PKV) für die 

1. Änderungen zum 1. Januar 2008
Neu eingeführt wurde, dass bei 

einem auffälligen Missverhältnis der 
Aufwendungen zu den erbrachten 
Leistungen der Versicherer gemäß 

-

(BGB), der die Ausschlussklausel 
faktisch auf die Fälle des Wuchers be-
grenzt. Daneben können mit den Neu-

VVG nunmehr auch Dienstleistungen 
für den Patienten im Zusammenhang 
mit der versicherten Leistung im Ver-
sicherungsvertrag vereinbart werden. 
Damit wird der PKV die gesetzliche 
Möglichkeit eingeräumt, in das Ver-
hältnis – zumindest indirekt – zwi-
schen Zahnarzt und Patienten einzu-
greifen. Folgende vereinbarungsfähige 

Versicherer über die Leistung – also 
Art und Umfang der Therapie – und 
die Anbieter solcher Leistung sowie 

-
sprüchen berät. Außerdem kann der 
Versicherer die Abwehr unberechtigter 

Rückforderungsanspruches bereits 
gezahlten Honorars vom Patienten an 
sich übernehmen, sodass sich der Be-
handler mit der Versicherung ausein-
andersetzen muss. Um dies möglichst 
zu vermeiden, könnte zwischen Be-
handler und Patient ein schriftliches 
Abtretungsverbot vereinbart werden. 
Ob dies absolute Sicherheit bietet, 
kann an dieser Stelle nicht abschlie-
ßend beurteilt werden. Dies hängt un-
ter anderem von der Wirksamkeit der 
jeweiligen Vereinbarung ab. 

Daneben kann nach dem neuen 
VVG in Versicherungsverträgen ge-
regelt werden, dass der Versicherer 
seine Kunden bei fehlerhaften Lei-
stungserbringungen unterstützt. Inso-

SGB V (Unterstützung der gesetzlich 
Versicherten bei Behandlungsfehlern) 
vergleichbare Regelung handeln. In 
diesem Zusammenhang sollte man 
als Behandler aber beachten, dass bei 
einem Vorwurf fehlerhafter Leistungs-
erbringung unverzüglich – spätestens 
innerhalb einer Woche – die Berufs-

-
ren ist, um nicht Gefahr zu laufen, 
wegen verspäteter Anzeige den Versi-
cherungsschutz zu verlieren.

Letztendlich kann als Dienstlei-
stung der Versicherung auch die un-
mittelbare Abrechnung der Leistung 
mit dem Behandler vereinbart wer-
den. Der Versicherer übernimmt dann 

Patienten.

2. Änderungen zum 1. Juli 2008: 
-

rung des Produkt- und Vertragsinfor-
mationsblattes nach der VVG-Infor-

werden die Vorgaben des neuen VVG 

des Versicherers gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer dahingehend kon-
kretisiert, dass der Versicherer dem 
Kunden rechtzeitig und vollständig 
einen Überblick über das Versiche-
rungsprodukt und die wichtigsten Ver-
tragsinhalte (wie die Vermittlungs-, 

Abschluss- und Verwaltungskosten 
sowie der Beitragsentwicklung der 
letzten 10 Jahre in der PKV) zu ver-
schaffen hat. Die gesetzlichen Vorga-
ben sind zwingend einzuhalten. Das 
Produktinformationsblatt ist allen an-
deren Informationen voranzustellen.

3. Änderungen zum 1. Januar 2009: 
Im Bereich der PKV treten zum 1. 

-
-

bewerbstärkungsgesetzes in Kraft. 
-

Krankenversicherung ein. Der jetzige 
Standardtarif wird mit Wirkung zum 

der gesetzlichen Krankenversicherung 
vergleichbares Leistungsangebot vor. 
Die Versorgung der Versicherten im 
Basistarif – wie bereits jetzt schon der 
Standardtarifversicherten – ist von den 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 

3a SGB V), wobei nach den Infor-
mationen der KZBV keine weiteren 
einengenden Reglementierungen aus 
dem GKV-Bereich geplant sind. Fest 
steht, dass eine Notdienstversorgung 
von den Vertragszahnärzten auf alle 
Fälle zu gewährleisten ist. Ob anson-
sten ein Behandlungsvertrag mit Ba-
sistarifversicherten geschlossen wird, 

-
nung ab. 

den Kontrahierungszwang und damit 

Personen als Versicherte anzunehmen 
und zumindest die Versicherung im 
Basistarif zu ermöglichen. Freiwillig 
Versicherte der GKV oder die Be-
standsversicherten der PKV, die ei-

geschlossen haben, können noch bis 
-

schriebenen Voraussetzungen in den 
Basistarif wechseln. Ansonsten sind 
die weiteren gesetzlichen Wechsel-
möglichkeiten zu beachten und ge-
gebenenfalls bei der Versicherung zu 
erfragen.

Wesentlich für die Zahnärzte dürf-

Abs. 7 VVG ein Direktanspruch des 
Behandlers gegen den Versicherer, 

ist, eingeführt wird. Versicherer und 
Patient haften danach dem Behandler 

Das neue Versicherungsvertragsgesetz
Die Änderungen im Bereich der privaten Krankenversicherung zum 1. Januar 2009
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RECHT

Der Volksmund geht scherzhaft da-
von aus, dass, wenn zwei Juristen zu-
sammenkommen, mindestens drei Mei-

sich dieses Vorurteil in der Rechtspre-

für Computer mit Zugangsmöglich-
keiten zum Internet bestätigt. Nach dem 

novellierten Rundfunkgebührenstaats-
-

tigen Rundfunkempfangsgeräten „tech-

oder drahtgebundenen, nicht zeitver-
setzten Hör- oder Sichtbarmachung 
oder Aufzeichnung von Rundfunkdar-
bietungen (Hörfunk und Fernsehen) 

damit auch über das Internet gestream-
te Rundfunkangebote. Computer, die 
einen Internetzugang ermöglichen, 
werden daher konsequenterweise nach 
dem Rundfunkgebührenstaatsvertrag 
als neuartige Rundfunkempfangsgeräte 

-
steht, sofern nicht bereits ein anderes 
Rundfunkempfangsgerät betrieben 
wird, für das bereits Gebühren bezahlt 

-
digend ist, dass die Regelung nicht da-
rauf abstellt, ob der PC auch tatsächlich 
als Rundfunkempfangsgerät genutzt 
wird. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz 

dieses „Unbehagen“ aufgegriffen und 
entschieden, dass ein Rechtsanwalt 

Internetanschluss keine Rundfunkge-
bühr entrichten muss. Der Rechtsan-
walt verwende in seiner Kanzlei den 
PC in erster Linie zu Schreib- und 
Recherchearbeiten. Den Internetzu-
gang nutze er zum Zugriff auf Recht-
sprechungsdatenbanken, für sonstige 

zur elektronischen Abgabe der Um-
satzsteuervoranmeldung. Nach Auf-
fassung des Gerichts ist der Rechtsan-
walt kein Rundfunkteilnehmer, weil 

im Sinne der rundfunkrechtlichen Be-
stimmungen bereithält. Zwar könne 

er mit seinem PC über seinen Inter-
netbrowser Sendungen der öffent-
lich rechtlichen Rundfunkanstalten 
empfangen, jedoch rechtfertige dies 
nicht ohne Weiteres die Gebührener-
hebung. In der Presseerklärung des 
Verwaltungsgerichts Koblenz heißt 

-
empfangsgeräte seien speziell für ei-
nen Hörfunk- oder Fernsehempfang 
ausgerichtet und würden nach der 
Lebenserfahrung zu diesem Zweck 
angeschafft. Anders verhalte es sich 
bei einem internetfähigen PC, der den 
Zugriff auf eine Fülle von Informa-
tionen ermögliche und in vielfacher 
Weise anderweitig genutzt werde. 
Dies gelte gerade im Fall einer be-

-
schäfts- oder Kanzleiräumen, der dort 
typischerweise nicht zur Rundfunk-
teilnahme verwendet werde. Zudem 
gewährleiste das Grundrecht der In-
formationsfreiheit, sich aus allgemein 
zugänglichen Quellen ungehindert 

-
rung einer Rundfunkgebühr für einen 
Internet-PC würde eine staatliche Zu-
gangshürde errichtet, die mit den In-
formationsquellen nichts zu tun habe 
und dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz widerspreche. Von daher gebiete 
auch eine verfassungskonforme Aus-

bereithalten“, dass der Rechtsanwalt 
keine Rundfunkgebühr für seinen 

ist, soweit bekannt, noch nicht rechts-
kräftig.

Dem entgegenstehend hat das Ver-
waltungsgericht Ansbach in einem 
Urteil vom 10. Juli die Klage eines 
Rechtsanwalts gegen einen Bescheid 
der Gebühreneinzugszentrale wegen 

mit Internetanschluss abgewiesen. 

damit begründet, dass ein internet-
fähiger Computer ein neues Rund-
funkempfangsgerät im Sinne des 
Rundfunkgebührenstaatsvertrages 
sei. Dabei sei es, genauso wie beim 
konventionellen Radio, völlig uner-

Gebühr für Internet-PCs – oder doch nicht? 
heblich, ob der Computer tatsächlich 
zum Hören von Rundfunksendungen 

erwachse allein dadurch, dass dadurch 
der Radioempfang möglich sei. 

Anders wieder das Verwaltungsge-
richt Münster in einer am 6. Oktober 

-
nach darf ein Münsteraner Student 
nicht allein deshalb zu Rundfunkge-
bühren herangezogen werden, weil 
er einen internetfähigen Computer 
besitzt, mit dem man auch Hörfunk-
programme empfangen kann. Auch 
wenn nach dem Rundfunkgebühren-
staatsvertrag die Geeignetheit eines 

ausreiche und es auf die konkrete 
Nutzung nicht ankomme, sei der Klä-

Während bei herkömmlichen Rund-
funkempfangsgeräten der schlichte 
Besitz regelmäßig das Bereithalten 

-
ten lasse, weil eine andere Zweckver-
wendung in der Regel ausgeschlossen 
sei, verhalte es sich mit neuartigen 
multifunktionalen Geräten anders. Da 
bei derartigen Geräten ein Bereithal-
ten zu vielen anderen Zwecken mög-
lich sei, könne aus dem bloßen Besitz 
nicht automatisch auf ein Bereithalten 
zum Rundfunkempfang geschlossen 
werden. Internetfähige PCs in Behör-
den, Unternehmen oder heimischen 
Arbeitszimmern würden in Deutsch-
land für verschiedenste Zwecke, aber 
typischerweise (noch) nicht als Rund-
funkempfangsgeräte genutzt. Auch 

rechtskräftig.
Nicht nur der juristische Laie fragt 

-
scheidungen, was denn nun gilt. Bis-
her liegt eine höchstrichterliche Recht-
sprechung zu dieser Problematik, auf 
die man sich berufen könnte, nicht 
vor. Um Gebührenbescheide nicht 
bestandskräftig werden zu lassen, 

entsprechende Gebührenbescheide der 
-
-

bachten. Rechtsanwalt Peter Ihle

gegenüber als Gesamtschuldner.
Als Fazit lässt sich diesen Neure-

gelungen entnehmen, dass man noch 
aufmerksamer die Informationen der 
Versicherer und die Versicherungs-
verträge mit den Allgemeinen Versi-

cherungsbedingungen lesen und im 
Zweifel nachfragen sollte. 

Abschließend ein Rat an die Zahn-

Patienten vor Behandlungsbeginn, 
welchen Versicherungsstatus sie ha-

ben und lassen Sie sich nicht zu Inter-
pretationen der Versicherungsverträge 
der Patienten hinreißen, sondern ver-
weisen Sie an die jeweilige Versiche-
rung!

Ass. Katja Millies
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Wir gratulieren
herzlich
zum Geburtstag
Im Monat November und 
Dezember vollenden

das 75. Lebensjahr

am 13. November,
das 70. Lebensjahr
Dr. Klaus-Dieter Knüppel 
(Admannshagen)
am 11. November,
SR Hilda Knospe (Greifswald)

Dr. Reinhart Schilf (Rostock)

am 18. Dezember,

Zahnärztin Marianne Milkereit
(Teterow)

Dr. Waltraut Schirgel (Schwerin)

Zahnärztin Christa Winkler 
(Behren-Lübchin)
am 4. Dezember,
Zahnarzt Klaus Tasler (Marlow)
am 14. Dezember,
Zahnarzt Wolfgang Jaentsch 
(Ludwigslust)

Zahnärztin Marlis Behn 
(Kölpinsee)
am 15. November,
Prof. Dr. Dr. Georg Meyer 
(Greifswald)
am 30. November,
Dr. Helmut Klitsch (Parchim)

Zahnärztin Regine Zschunke 
(Hagenow)
am 17. Dezember, 
das 50. Lebensjahr
Dipl.-Stom. Petra Götze 
(Lübstorf)
am 7. Dezember,
Dipl.-Stom. Annegret Salitzky
(Strasburg)
am 7. Dezember,
Zahnarzt Andreas Weißenberg 
(Neubrandenburg)
am 9. Dezember und
Dr. Thomas Koppe (Greifswald)
am 11. Dezember.

Wir gratulieren herzlich und 
wünschen Gesundheit und 

Schaffenskraft.

Greifswald – etabl. Praxis mit 2 BHZ
wegen Umzug günstig abzugeben, Ein-
arbeitung möglich Chiffre 0728

Moderne oralchirurgische Praxis in der
Rostocker Innenstadt sucht engagierte,
professionelle ZFA mit chirurgischem
Fachwissen. Bewerbung bitte unter 

Chiffre 0727

Ang. ZÄ/ZA gesucht ab Anfang 2009
in Gemeinschaftspraxis nach Bützow
zur Schwangerschaftsvertretung und
ggf. längerfristigen Zusammenarbeit
als Entlastungsassistent/in in Teilzeit/
Job sharing. Telefon 038461/2441

Engagierte, freundliche Zahnmedizini-
sche Fachangestellte (3 jährige Berufs-
erfahrung) sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen Arbeitsplatz in ganz
Mecklenburg-Vorpommern. Bevorzu-
ge die Abrechnung und Rezeptionstä-
tigkeit, beginne im Januar 2009 meine
Weiterbildung zur Verwaltungsassi-
stentin. Telefon: 03834/843288

Kann man sich über et-
-

sundheit lustig machen? 
Man kann! Arzt und Ka-

Hirschhausen entdeckt 
mit diagnostischem 
Blick das Komische in 
Medizin und Alltag. Und 
er kommt dabei zu er-

Kindern muss man Ge-
müse verbieten, Glücks-
tee regt einen tierisch 
auf und die Bahn ist eine 
buddhistische Sekte. Ihm 
ist nichts Menschliches 
fremd und niemand ist 

-
matensafttrinker, Sauna-
gänger oder Orthopäden. 

warum Verheiratete nicht 
länger leben, es ihnen 
aber so vorkommt, was 
Akupunktur und Autos 
miteinander zu tun haben 
und was wirklich zählt, 
um gesund zu bleiben. 

Höchst unterhaltsame 
-

volle Lebenshilfe für 
eine Welt, für die wir nie 
geschaffen wurden. Dan-
ke, Herr Doktor!

Kerstin Abeln

Die Leber wächst mit ihren 
Aufgaben...
...oder das Leben im Allgemeinen und die kleinen, ge-
meinen Tücken im Besonderen

2008, 221 Seiten, teilweise farbige Abbildungen,
Maße: 12,5 x 18,9 cm, Taschenbuch, Rowohlt TB.,
ISBN-10: 3499623552, ISBN-13: 9783499623554

Praxisnachfolger für umsatzstarke Pra-
xis im Großraum Rostock aus gesund-
heitlichen Gründen gesucht.
Telefon: 03844/813844
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assisdens
Informationsblatt für Zahnarzthelferinnen und

Zahnmedizinische Fachangestellte

Herausgegeben von der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

Ausgabe 14

2008
7. November

16. Fachtagung für Zahnarzthelferinnen und 
Zahnmedizinische Fachangestellte
Parodontitis im Mittelpunkt der Fortbildungsveranstaltung

Sehr geehrte Praxismitarbeiterinnen, 
sehr geehrte Praxismitarbeiter,

wie sagte Wilhelm Busch bereits 
vor über 100 Jahren treffend: „Eins-
zweidrei im Sauseschritt läuft die 
Zeit, wir laufen mit!“ In diesem Sinne 
müssen wir leider feststellen, dass 
die 16. Fortbildungstagung unserer 
Mitarbeiter/-innen am 6. September 
in Warnemünde im Rahmen des 17. 
Zahnärztetages und der 59. Tagung 
der wissenschaftlichen Gesellschaft 
unseres Landes der Vergangenheit 
angehört. In diesem Jahr war die 
Tagung bis fast auf den letzten Platz 
ausgebucht, was sicherlich nicht nur 
an der Attraktivität der Veranstaltung 
und der Aktualität der Vorträge lag, 
sondern auch an Ihnen und Ihrem un-
gebremsten Willen, sich ständig wei-
terzubilden. Der Tag in Warnemünde 
bietet sich mit seinem facettenreichen 
Programm dazu förmlich an.

Der Präsident der Zahnärztekam-
mer, Dr. Dietmar Oesterreich, eröff-
nete die diesjährige Tagung, die ganz 
im Zeichen der Parodontitis stand. 
Mit einem äußerst aktuellen Vortrag 
über das derzeitige Wissen und die 
Verbreitung dieser „Volkskrankheit“ 
in der Bevölkerung legte er dabei 
besonderen Wert auf die Aufklä-
rung in den Praxen, insbesondere 
durch unsere Mitarbeiter. Für diese 
erfrischenden Worte zur Eröffnung 
möchte ich ihm an dieser Stelle mei-
nen Dank aussprechen.

 Gespannt folgte im Anschluss die 
Zuhörerschaft den Worten von Dr. 
Sebastian Ziller, Leiter der Abteilung 
für Prävention und Gesundheitsför-
derung der Bundeszahnärztekammer 
in Berlin. Sein Vortrag über den De-
legationsrahmen „Was darf ich - Was 
darf ich nicht!“ wird bestimmt für 
mehr Transparenz in einigen Zahn-

arztpraxen gesorgt 
haben. Dr. Alexan-
der Welk von der Poli-
klinik für Zahnerhal-
tung, Parodontologie 
und Endodontolo-
gie am Zentrum für 
ZMK der Universität 
Greifswald berich-
tete über den „Para-
digmenwechsel von 
der Plaque zum Bio-

-
rapeutische Konse-
quenz“. Für viele 
war es schon erstaunlich, wie gerade 
auf dem Gebiet der Parodontologie 
ein Wechsel der Ursachen stattgefun-
den hat.

Nach der Pause war es dann eine 
besondere Ehre, Professor Dr. Ul-
rich Schlagenhauf, den Präsidenten 
der Deutschen Gesellschaft für Par-
odontologie, anzukündigen. Beein-
druckend berichtete er über das Risi-
komanagement, welches eine große 
Herausforderung an das Team der 
Oralprophylaxe stellt. Den Vormit-
tag rundete Dr. Christine Berndt aus 
der Abteilung der präventiven Zahn-
medizin und Kinderzahnheilkunde 
in der ZMK der Uni Greifswald ab. 
Gerade auf die aktuellen Aspekte 
zur Fluoridierung und zum Nursing-
Bottle-Syndrom bei Kindern und 
Jugendlichen wies sie mit eindrucks-
vollem Bildmaterial hin. 

Die Seminare des Nachmittages 
waren fast ausschließlich der Kom-
munikation und Rhetorik gewidmet. 
Da wir im letzten Jahr einen enormen 
Ansturm auf diese Seminare ver-
zeichneten, wollten wir Vielen die 
Möglichkeit einräumen, in diesem 
Jahr daran teilzunehmen. Die er-

Bemühungen. Ein besonderer Dank 

gilt hierbei unseren Vortragenden 
Christine Gaede-Thamm (Hamburg) 
und Jennifer Schnell (Berlin), die mit 
ihrer unverkennbaren Art und Weise 
den Nachmittag zu einem Erlebnis 
machten.

Vergessen möchte ich letztendlich 
nicht Dr. Welk, der sich nahtlos in 
seinem Seminar an den Vortrag des 
Vormittags anschloss und über Mög-
lichkeiten der intensiven Plaqueent-
fernung in der häuslichen Mund-

im Anschluss dieser Veranstaltung 
noch ein wenig das maritime Flair 
von Warnemünde genießen, um so-
mit einen absolut informativen Tag 
ausklingen zu lassen. Wir hoffen, die 
Fachtagung hat Ihren Wünschen und 
Erwartungen entsprochen und wir 
können Sie im kommenden Jahr wie-
der begrüßen.

Nun möchte ich viel Freude beim 
Lesen der assisdens wünschen. Eini-
ge interessante Themen sind wiede-

Sie hoffentlich für Ihre Arbeit in den 
Praxen nutzen können.

Ihr
Mario Schreen

Referent für die ZAH/ZFA
ZÄK M-V im Kammervorstand

Aufmerksame Zuhörerinnen
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Allgemeine Grundsätze zur Delegation 
zahnärztlicher Leistungen
Entwicklung, den Kostendruck im 
deutschen Gesundheitswesen und die 
Ärzteknappheit im ländlichen Raum 
fordert die Gesundheitspolitik, vor 
allem die Aufgaben im ärztlichen 

soll sogar die Substitution ärztlicher 
Leistungen erprobt werden. Auch 
die zahnärztliche Versorgung könnte 
perspektivisch von ähnlichen Bestre-
bungen tangiert werden. Vor diesem 
Hintergrund seien nachfolgend eini-
ge Grundsätze zur Delegation zahn-

nichtzahnärztliche Mitarbeiter/-innen 
erläutert.

Eine klare juristische Grenzziehung 
zwischen dem, was allein dem zahn-
ärztlichen Handeln vorbehalten ist, 
und dem, was an Assistenzpersonal 
delegiert werden kann, gibt es nicht. 
Dennoch existieren Normierungen - 
hier insbes. das Zahnheilkundegesetz 
(ZHG) -, welche für Zahnärzte in ei-
nem gewissen Rahmen Rechtssicher-
heit bei der Delegation von Teilleis-
tungen bieten.

Grundsatz der persönlichen Leis-
tungserbringung

Für die Ausübung der Zahnheil-
kunde ist nach dem ZHG die Ap-
probation als Zahnarzt notwendig. 
Aus Gründen der Patientensicherheit 
und des Verbraucherschutzes ist die 
Feststellung und Behandlung von 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
originäre Aufgabe des Zahnarztes. 
Leistungen, die unter Arztvorbehalt 
stehen, können deshalb nicht von 
Berufsfremden ausgeführt werden. 
Der Zahnarzt ist zur persönlichen 

persönlich gegenüber dem Patienten 
für die gesamte Behandlung verant-
wortlich. Dieser Grundsatz gilt für 
die Behandlung von gesetzlich wie 
von privat versicherten Patienten. 

aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB). Danach kommt zwischen 
Zahnarzt und Patient ein Dienst-
vertrag nach §§ 611 ff. zustande, 

Leistungen persönlich zu erbringen. 
Die persönliche Leistungserbrin-

gung ist für den Vertragszahnarzt 
darüber hinaus in § 15 SGB V § 32 
Zulassungsverordnung und § 4 Bun-
desmantelvertrag vorgeschrieben. 
Bei der Privatbehandlung können 

nach § 4 GOZ Gebühren nur für 
Leistungen berechnet werden, die der 
Zahnarzt persönlich erbracht hat. 

Delegationsgrundsätze
Die persönlichen Leistungen des 

Zahnarztes umfassen einen Kern-
bereich höchstpersönlich zu erbrin-
gender Leistungen (s. Abb. 1) sowie 
bestimmte unterstützende Teilleis-
tun-gen, zumeist aus dem Prophy-
laxebereich, die nach dem ZHG § 1, 

-
ärztliche Mitarbeiterinnen delegiert 

werden dürfen. Hierbei sind die in der 
Abb. 2 aufgeführten Grundsätze zu 
beachten.

Übernahme delegationsfähiger 
Leistungen

Absolvieren einer einschlägigen 
Aus- oder Fortbildungsprüfung. 
Sie wird insbesondere durch die er-

Ausbildung im Sinne des Berufsbil-

Abb. 1: Nicht delegationsfähige, d.h. vom Zahnarzt höchstpersönlich zu erbringende 
Leistungen

Abb. 2: Allgemeine Grundsätze bei der Delegation von zahnärztlichen Leistungen
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dungsgesetzes (BBiG) zur ZFA (bzw. 
ZAH) sowie durch die Aufstiegsfort-
bildungen zur fortgebildeten ZFA, 
ZMV, ZMP, ZMF und DH erworben.

der Mitarbeiterin für die Übernahme 
bestimmter delegationsfähiger Tätig-
keiten. Sie wird vornehmlich durch 
das erfolgreiche Absolvieren einer 

-
ben. An Auszubildende zur ZFA dür-
fen keine zahnärztlichen Leistungen 
delegiert werden!

-
fasst die persönlichen Kenntnisse, 
Fertigkeiten und Fähigkeiten der 
Mitarbeiterin zur Übernahme der 
konkreten Delegationsleistung. Es ist 
also zu fragen, ob die Mitarbeiterin 
tatsächlich in der Lage ist, die Leis-
tung, zu der sie aufgrund ihrer objek-

-
fähigt ist, auch konkret zu erbringen.

Die konkret delegierbaren 
Leistungen sind vom Zahnarzt an-
hand der objektiven und der subjek-

Einzelfall festzustellen. Hierzu kann 
er als wesentliche Hilfe auf den „Bun-
deskonsens zur Delegation zahnärzt-
licher Leistungen“ der Bundeszahn-
ärztekammer zurückgreifen.

Folgen bei Nichtbeachtung 
der Delegationsgrundsätze
Strafrechtlich

Wer die Zahnheilkunde ohne eine 
Approbation ausübt wird nach § 18 
ZHG mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder einer Geldstrafe 
bestraft. Wenn eine nichtapprobierte 
Mitarbeiterin die Zahnheilkunde aus-
übt, macht sie sich strafbar. Wenn der 
Zahnarzt dies weiß, macht er sich 
ebenfalls strafbar. Ist eine Leistung, 
auch wenn sie delegierbar ist, nicht 
entsprechend den oben aufgeführten 
allgemeinen Grundsätze der Dele-
gation zahnärztlicher Leistungen 
erbracht, handelt es sich um eine 
Ausübung der Zahnheilkunde ohne 
Approbation.

Zu beachten ist:

(approbierten) Heilberufe.
-
-

onen,

oder ähnliche Bezeichnungen 
sind keine Ausbildungsberufe, 
keine Heilberufe und keine aner-
kannten Aufstiegsfortbildungen.

Haftungsrechtlich
Werden die allgemeinen Grund-

sätze nicht beachtet, hat dies auch 
haftungsrechtliche Konsequenzen 
für die vermeintlich „selbstständig“ 
arbeitende nichtzahnärztliche Mitar-
beiterin. Erbringt sie zahnärztliche 
Leistungen, wie zum Beispiel pro-
fessionelle Zahnreinigung (PZR), 
Fluoridierung, Politur und Bleaching 
in räumlicher Unabhängigkeit vom 
Zahnarzt ohne zahnärztliche Wei-
sung, liegt die haftungsrechtliche 
Verantwortung bei ihr. 

Arbeitsrechtlich
Eine Delegation bedingt das Wei-

sungsrecht und die Aufsicht des 
Zahnarztes. Damit ist eine Aus-
führung delegierter Leistungen nur 
im Anstellungsverhältnis möglich. 
Kommt es zu einer arbeitsrecht-
lichen Auseinandersetzung mit einer 
vermeintlich „selbstständig auf Ho-
norarbasis“ für eine Zahnarztpraxis 
arbeitenden, fortgebildeten Prophy-
laxeassistentin, wird rückwirkend ein 
Arbeitsverhältnis festgestellt. Darauf, 
dass Zahnarzt und Prophylaxeassis-
tentin eine selbstständige Tätigkeit 
vereinbaren wollten, kommt es da-
bei nicht an. Das bedeutet, dass den 

eines Arbeitgebers treffen. Dies hat 
insbesondere zur Folge, dass er Sozi-
alabgaben nachzuzahlen hat.

Danksagung:
Der Text basiert auf der Arbeit der Arbeits-
gruppe „Novellierung des Bundeskon-
sens Einsatzrahmen Zahnmedizinische 
Fachangestellte“ der Bundeszahnärzte-
kammer
ZA Ingmar Dobberstein,
Zahnärztekammer Berlin
Dr. Thomas Einfeldt, 
Zahnärztekammer Hamburg
Dr. Peter Kurz, 
Zahnärztekammer Hamburg
Dr. Peter Matovinovic, Landeszahnärzte-
kammer Rheinland-Pfalz
Dr. Christian Öttl, 
Bayerische Landeszahnärztekammer
Dr. K.-P. Rieger, Landeszahnärztekam-
mer Baden-Württemberg
Dr. Michael Sereny, 
Zahnärztekammer Niedersachsen

Bundeszahnärztekammer
Dr. Sebastian Ziller MPH

Abteilungsleiter Prävention und 
Gesundheitsförderung

Chausseestraße 13
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Der Gedanke, mich zur Dentalhy-
-

tigte mich schon eine ganze Weile. 
Im April 2007 war es dann endlich 
soweit. Mit sehr großer Unterstüt-
zung der Praxis, in der ich tätig bin, 
konnte die Weiterbildung in Berlin 
starten. Voller Erwartung machte ich 
mich auf den Weg. Ein bisschen ner-
vös war ich schon, wusste ich doch 
nicht, was nun auf mich zukommen 
würde.

Für mich völlig überraschend 
ging es nach einer kurzen Einfüh-
rung gleich los. Ich glaube, diesen 
Start werde ich nie vergessen. Ich 
saß in einer Physiologievorlesung 
und verstand eigentlich kein Wort. 
Zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass 
es eine besondere Herausforderung 
für mich wird. Schnell bildeten sich 
Lerngruppen und wir vergruben uns 
in Fachliteratur. So vergingen die 
Wochenenden wie im Flug und ne-
ben der vielen Theorie konnte jetzt 
die praktische Ausbildung beginnen. 
Von nun an waren wir jeden Freitag 
und Samstag in den Patientenbetrieb 
der Charité integriert. Unter strenger 

Die Verwirklichung meines Traums

Aufsicht von zwei Zahnärzten und ei-
ner Dentalhygienikerin wurden Paro-
dontalbehandlungen durchgeführt. In 

das Lachen verging uns nie. Entstan-
dene Freundschaften vertieften sich 
und wir motivierten uns, durchzuhal-
ten. Ab November 2007 begann die 
Prüfungszeit. Was am Anfang völlig 
unmöglich erschien, ging plötzlich 

fast in Routine über. So hielten nach 

Hand. Ich hatte also tatsächlich mei-
nen Traum, Dentalhygienikerin zu 
werden, verwirklicht. Mit viel Elan 
konnte ich nun in der Praxis meine 
Tätigkeit aufnehmen. 

Meine Arbeit ist seitdem an-
spruchsvoller und vielfältiger und 
nach einem halben Jahr sind schon 
erste Erfolge deutlich sichtbar. Ein 
Jahr Ausbildung ist sicher nicht zu 
unterschätzen, doch mein persön-
licher Gewinn überwiegt so sehr, 
dass ich diesen Weg immer wieder 
gehen würde. Auch möchte ich al-
len anderen Mut machen, doch mal 
etwas mehr zu wagen und in die Zu-
kunft zu starten!

Cindy Sommer nahm 2001 erfolg-
reich am Kurs „Fortgebildete ZAH im 
Bereich Prophylaxe“ in Schwerin teil 
und absolvierte 2003 in Greifswald 
den Kurs zur „Zahnmedizinischen 
Prophylaxeassistentin“. Nach einer 
Eignungsprüfung wurde sie zur Den-
talhygienikerin ausgebildet.

Mit Beginn des Fortbildungsjahres 
Herbst 2008 wurde durch den Vor-
stand der Zahnärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern die Anhebung 
der Kursgebühren für die Fortbil-
dungen der Zahnarzthelferinnen und 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
beschlossen.

Die Kursgebühren wurden seit 
1995 bis auf die Rundung im Zusam-
menhang mit der Euroumstellung 

Anpassung der Fortbildungsgebühren

Cindy Sommer am Patienten

konstant gehalten. Eine Überprüfung 
der Finanzierbarkeit der Fortbil-
dungskurse für Zahnarzthelferinnen 
und Zahnmedizinische Fachange-
stellte in den Bereichen der Prophy-
laxe und Verwaltung ergab, das die 
Kurse nicht mehr kostendeckend 
waren.

Das Referat musste somit die 
Kursgebühren neu überarbeiten und 
anpassen.

Ab dem kommenden Fortbildungs-
jahr Herbst 2008 gelten folgende 
Kursgebühren:
„Fortgebildete ZAH/ZFA
im Bereich Prophylaxe“

„Zahnmedizinische
Prophylaxeassistentin“

„Zahnmedizinische
Verwaltungsassistentin“
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Langweilige Büroarbeit und viel 
Verwaltungskram verbunden mit viel 
Bürokratie? So stellt man sich die Ar-
beit der Zahnmedizinischen Verwal-
tungsassistentin, kurz ZMV, vor. 

Die Arbeit der ZMV wird oft falsch 
interpretiert. Die Zahnmedizinische 
Verwaltungsassistentin organisiert 
den Praxisalltag. Bei ihr laufen alle 
Fäden zwischen Zahnarzt, Patient 
und natürlich dem Praxisteam als 
solches zusammen. Wenn man eine 
Zahnarztpraxis betritt, ist oft der 
Verwaltungsbereich, die Rezeption, 
das Erste, was dem Patienten ins 
Auge sticht. Die Vorstellung, dass es 
in erster Linie allein um Zahnmedi-
zin geht, trügt, denn seit der letzten 
Gesundheitsreform ist der Verwal-
tungsaufwand in den Zahnarztpraxen 
gestiegen.

Es beginnt mit dem „Abkassie-
ren“ der 10 Euro Praxisgebühr, die 
durch den Patienten entrichtet wird 
und durch die ZMV quittiert wer-
den muss bis hin zur umfangreichen 
Monats- bzw. Quartalsabrechnung. 
Der alltägliche „Wahnsinn“ wird 
in vielen Zahnarztpraxen durch die 
Zahnmedizinische Fachangestellte 
mit spezieller Fortbildung zur ZMV 
erledigt.

Voraussetzungen für diese Auf-
stiegsfortbildung sind eine abge-
schlossene Ausbildung zur Zahn-
medizinischen Fachangestellten 
beziehungsweise zur Zahnarzthelfe-
rin, der Kenntnisnachweis im Rönt-
gen- und Strahlenschutz und eine 
mindestens zweijährige Berufstä-
tigkeit. Die Inhalte der Fortbildung 
sind an das notwendige Know-How 
einer Zahnmedizinischen Verwal-
tungsassistentin angepasst. Einen 
Großteil der Fortbildung nimmt das 
Fach Abrechnungswesen ein, denn 
dies ist die Hauptaufgabe der ZMV. 

Die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin 
als Managerin des Praxisalltages

Ebenso werden die Dokumentation, 
Archivierung, Praxisorganisation, 
Umgang mit modernen Kommunika-
tionsmitteln, betriebswirtschaftliche 
und auch rechtliche Aspekte einer 
Praxis bei der Vermittlung des Lehr-
stoffes beleuchtet. Gelehrt bekom-
men Zahnmedizinische Verwaltung-
sassistentinnen darüber hinaus auch 
Grundkenntnisse in Psychologie, 
Gesprächsführung mit dem Patienten 
und im Team. Außerdem werden 
sie befähigt, an der Ausbildung von 
Zahnmedizinischen Fachangestellten  
mitzuwirken.

Wer einmal der ZMV über die 
Schulter schaut wird feststellen, dass 
diese Aufgabe weit umfangreicher 
ist, als die Abrechnung der zahnärzt-
lichen Leistungen. Kurzum, das Auf-
gabenfeld der Zahnmedizinischen 
Verwaltungsassistentin ist eine Ma-
nagementaufgabe.

Wer sich einmal mit dem Gedanken 
beschäftigt, welche bedeutende Rolle 
die Verwaltung in einer Zahnarztpra-
xis spielt und welchen großen posi-
tiven Gewinn es für den Arbeitgeber 
und die Kollegen bringt, wenn eine 
fundiert ausgebildete Verwaltungs-
assistentin im Hintergrund die Fäden 
zieht, der erkennt, dass das Berufs-
bild der Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten interessante Möglichkeiten 
für die Zukunft bringt. Bislang führte 

der Weg zur ZMV über den Grund-
kurs „Fortgebildete ZAH/ZFA im Be-
reich Verwaltung“. Seit 1995 wurden 
in unserem Land 246 „Fortgebildete 
ZAH/ZFA im Bereich Verwaltung“ 
ausgebildet. Davon absolvierten 133 
Mitarbeiterinnen die Aufstiegsfort-
bildung zur ZMV. 

Derzeit werden durch die Zahn-
ärztekammer Mecklenburg-Vorpom-
mern 19 junge engagierte Praxismit-
arbeiterinnen zur ZMV ausgebildet, 
die im Dezember ihre Fortbildung 
abschließen. Ab Januar 2009 bietet 
die Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern erstmalig den Kurs zur 
Zahnmedizinischen Verwaltungsas-
sistentin mit insgesamt 370 Unter-
richtsstunden als Komplettkurs an. 
Dies bedeutet nun für ein Jahr - von 
Januar bis Dezember - am Freitag-
nachmittag und Samstag die Schul-
bank zu drücken. Aber keine Angst! 
An die Ferienzeit wurde natürlich 

gedacht.

Der Vorteil der Zusammenlegung 
beider Kurse liegt klar auf der Hand. 
Die Kursteilnehmerinnen erzielen 
mit bestandener schriftlicher und 
mündlicher Prüfung eine bundeswei-
te Anerkennung. An dieser Stelle sei 
allerdings darauf verwiesen, dass der 
Kurs für 2009 ausgebucht ist. 

Wer also Interesse an dieser Fort-
bildung zeigt, sollte sich rechtzeitig 
einen zukünftigen Kursplatz sichern, 
seine vollständigen Bewerbungsun-
terlagen an das Referat ZAH/ZFA 
senden und sich für 2010 voran-
melden. Auskunft wird Ihnen auch 
telefonisch gern unter der Rufnum-
mer 0385 59108-24 oder per Email 
a.krause@zaekmv.de erteilt.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Absolventinnen des 9. ZMV-Kurses 2008

Das Referat ZAH/ZFA möchte 
gezielt kieferorthopädische Praxen 
und ihr Praxispersonal ansprechen, 
um dem Bedarf von Fortbildungen 
für Zahnarzthelferinnen/Zahnmedi-
zinische Fachangestellte in diesem 
Bereich gerecht zu werden und um 
in den kommenden Jahren Fortbil-
dungen auf diesem Gebiet anbieten 

Bedarfsermittlung Fortbildung im Kfo-Bereich
zu können. Der Kurs „Fortgebildete 
Zahnarzthelferin im Bereich der 
Kieferorthopädie“ wurde durch die 
Zahnärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern für Praxismitarbeite-
rinnen der Kieferorthopädie bislang 
zweimal angeboten. 

Die letzte Fortbildungsmaßnahme 
dieser Art wurde im Jahr 2004 durch-

geführt. Zur Bedarfsermittlung bittet 
das Referat ZAH/ZFA der Zahnärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern 
Zahnarztpraxen, die diesbezüglich 
Interesse zeigen ihr Personal fortzu-
bilden, sich unter der Telefonnummer 
0385 59108-24 zu melden.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA
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Allen Grund zur Freude hatten in 
diesem Jahr 107 frisch gebackene 
Zahnmedizinische Fachangestellte, 
denn für sie endete im Sommer die 
Berufsausbildung an den Schulstand-
orten in Schwerin, Rostock, Waren 
und Greifswald. 

Sie verabschiedeten sich mit einem 
weinenden und lachenden Auge von 
ihren Berufsschullehrern und viele 
auch von ihren Ausbilderpraxen. 
Zwei Damen haben in Schwerin die 
Möglichkeit genutzt, nach langjäh-
riger praktischer Berufserfahrung in 
Zahnarztpraxen, den Weg der „Exter-
nen Prüfung“ zu gehen und die An-
erkennung des Berufes Zahnmedizi-
nische Fachangestellte zu erzielen. 

Am 9. Juli wurden allen Absol-
ventinnen die Zeugnisse und Aner-
kennungsurkunden zur bestandenen 
Prüfung im feierlichen Rahmen 
überreicht. Leider gab es aber auch 
in diesem Jahr eine Auszubildende, 
die das Endziel nicht erreicht hat 
und sich nach verlängerter Berufs-
ausbildung im kommenden Jahr der 
Wiederholungsprüfung im mündlich/
praktischen Teil stellen wird.

Wie in jedem Jahr wurde in den Fä-
chern Behandlungsassistenz, Rönt-
gen, Praxisorganisation und -verwal-
tung, Wirtschafts- und Sozialkunde 
und im Fach Abrechnungswesen eine 
schriftliche Prüfung durchgeführt. 
Der Notendurchschnitt kann für alle 
schriftlichen Bereiche mit 2,8 als zu-

friedenstellend eingeschätzt werden. 
Im mündlich/praktischen Teil er-
zielten alle vier Berufsschulen einen 
Notendurchschnitt von 2,2. Damit 
liegt der Landesdurchschnitt insge-
samt für den schriftlichen und münd-
lichen Prüfungsteil bei 2,5.

Alle Absolventinnen haben sich 
für einen anspruchsvollen Beruf ent-
schieden, der viel von ihnen abver-
langen wird. Es wird tagtäglich von 
einer Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten Engagement, Flexibilität, 
Kreativität, Sensibilität, Teamgeist 
und Verantwortungsbewusstsein er-

109 Zahnmedizinische Fachangestellte ins 
Berufsleben entlassen

wartet. Erfolgreich wird aber nur 
derjenige in diesem Beruf sein, der 
mit Begeisterung und mit viel Liebe 
den Beruf der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten ausüben wird. 

Der Beruf der Zahnmedizinischen 
Fachangestellten ist ein Beruf mit 
Perspektive. Die Zahnärztekammer 
bietet die Möglichkeit nach ein- be-
ziehungsweise zweijähriger Berufs-
erfahrung sich im Bereich Prophy-
laxe oder im Bereich Verwaltung 
fortzubilden.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Ein neues Ausbildungsjahr hat be-
gonnen. 150 Auszubildende wurden 
für das laufende Schuljahr in das Aus-
bildungsregister des Referates ZAH/
ZFA der Zahnärztekammer Mecklen-
burg-Vorpommern aufgenommen. 

Menschen den Weg ins Berufsleben 
zu ebnen, wurde durch die Ausbilder 
eine große Verantwortung übernom-
men, wobei gesetzliche Vorgaben be-
achtet werden müssen. 

Während der gesamten Vertrags-
dauer des Berufsausbildungsver-
trages, auch bei einer eventuellen 
Verlängerung bei Nichtbestehen der 
Prüfung oder Unterbrechung der 

Ausbildung, besteht gesetzliche Be-

Punkt 4 des Berufsbildungsgesetzes 
und nach dem durch beide Parteien 
geschlossenen Berufsausbildungsver-
trag § 2 unter Punkt 3 besteht die Ver-

für die Teilnahme am Berufsschul-
unterricht und für die Teilnahme an 
Prüfungen freizustellen. 

Es sei an dieser Stelle darauf hin-
gewiesen, dass zur Abschlussprüfung 
derjenige zugelassen wird, der die 
Ausbildungszeit in seiner Gesamtheit 
zurückgelegt hat. Die Ausbildung zur 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
ist in der Ausbildungsordnung ge-

regelt. Es handelt sich um eine „du-
ale Ausbildung“, für die Schule und 
praktische Arbeit gleichermaßen be-
deutsam sind. Das Referat ZAH/ZFA 
möchte alle Ausbilderpraxen auf die 
gesetzlichen Regelungen im Zusam-
menhang mit der Ausbildung hinwei-
sen. Die Anwesenheit der Auszubil-
denden während der Berufsschulzeit 
in der Zahnarztpraxis sollte somit 
zur absoluten Ausnahme werden. Für 
diesen Fall bittet das Referat um In-
formation an die Berufsschule sowie 
an die Zahnärztekammer M-V unter 
der Telefonnummer 0385 59108-24.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA

Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes beachten
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Seit Mai 2008 betreut Sandra 
Bartke das Projekt „Passgenaue Ver-
mittlung Auszubildender an ausbil-
dungswillige Unternehmen“ und ist 
somit für die Ausbildungsvermitt-
lung im Referat ZAH/ZFA zuständig. 
Im Rahmen eines Förderprogramms 
wurden der Zahnärztekammer Meck-
lenburg-Vorpommern dazu Mittel des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie sowie aus dem Eu-
ropäischen Sozialfond bewilligt.

Aufgrund ihres großen Engage-
ments bei der Suche nach geeigneten 
Jugendlichen und der engen Zusam-
menarbeit mit ausbildungswilligen 
Praxen ist es Sandra Bartke gelun-
gen, zahlreiche zusätzliche Ausbil-
dungsplätze für das Ausbildungsjahr 

Passgenaue Ausbildungsvermittlung in der 
Zahnärztekammer

2008/2009 zu vermitteln. Insbeson-
dere durch die sehr enge Zusammen-
arbeit mit Berufsinformationszentren, 
den Besuch an allgemeinbildenden 
Schulen und die aktive Teilnahme 
an Berufsmessen in unserem Bun-
desland wurde den Schülern die 
Attraktivität des Berufsbildes der 
Zahnmedizinischen Fachangestellten 
nahe gebracht. Somit konnte das Re-
ferat ZAH/ZFA im Ausbildungsjahr 
2008/2009 17 Prozent mehr Aus-
bildungsverträge registrieren als im 
Ausbildungsjahr 2007/2008.

Allerdings wird sich aufgrund der 
-

serem Bundesland sehr wahrschein-
lich ein gewisser Konkurrenzkampf 
um die Auszubildenden entwickeln. 

Ein Fachkräftemangel in vielen 
Bereichen der Wirtschaft zeichnet 
sich bereits jetzt ab. Das Referat 
ZAH/ZFA der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern will die 
Zahnarztpraxen bei der Suche nach 
Auszubildenden aktiv unterstützen. 
Darum werden diejenigen Praxen, 
die im kommenden Jahr einen Aus-
bildungsplatz zur Verfügung stellen 
möchten, gebeten, dies dem Referat 
mitzuteilen.

Sandra Bartke ist telefonisch unter 
der Rufnummer 0385 59108-12 oder 
per Mail s.bartke@zaekmv.de zu er-
reichen.

Sandra Bartke
Referat ZAH/ZFA

Im Juni 2008 fanden die durch die 
Zahnärztekammer Mecklenburg- 
Vorpommern angebotenen Fortbil-
dungen für die Kursteilnehmerinnen 
im Bereich der Prophylaxe ein la-
chendes Ende.

Gebiet der Prophylaxe, sei es der 
Grundkurs „Fortgebildete ZAH/ZFA 
im Bereich Prophylaxe“ oder der 
weiterführende Kurs zur „Zahnme-
dizinischen Prophylaxeassistentin“, 
besteht nach wie vor ein großes In-
teresse.

Diesem immer gerecht zu werden 
bedeutet für die Klinik und Polikli-
niken für ZMK in Rostock und für 
das Zentrum für ZMK in Greifswald, 
einen enormen Einsatz bei der Bewäl-
tigung der Fortbildungsmaßnahmen 
zu erbringen. 

Bestnoten für Absolventinnen der 

Das Referat ZAH/ZFA der Zahn-
ärztekammer Mecklenburg-Vorpom-
mern ist begeistert, mit welcher Ein-
satzbereitschaft das Referententeam 
um Privatdozent Oberarzt Dr. Dieter 
Pahncke und Professor Dr. Christian 
Splieth bestrebt ist, die Anmeldungs-
zahlen für diese Fortbildungen zu be-
wältigen.

OA Dr. Dieter Pahncke stellte sein 
organisatorisches Talent gleich dop-
pelt, ja eigentlich dreifach, unter Be-

Die Absolventinnen der Rostocker ZMP-Kurse

weis. Denn für ihn bedeutete es, im 
Fortbildungsjahr 2007/2008 zwei 
Kurse zur „Zahnmedizinischen Pro-
phylaxeassistentin“ mit 33 Teilneh-
merinnen in Rostock und einen Kurs 
in Schwerin „Fortgebildete ZAH/
ZFA im Bereich der Prophylaxe“ mit 
23 Teilnehmerinnen auf die Beine zu 
stellen.

32 Absolventinnen verließen freu-13. Kurs „Fortgebildete ZAH/ZFA im Be-
reich Prophylaxe“, Schwerin



8 assis dens 11/2008

Zahnmedizinischen Prophylaxeas-
sistentin und einer Rose nach vielen 
Wochenenden des Lernens die Uni-
versität in Rostock, begeistert verab-
schiedet von ihren Referenten Prof. 
Dr. Holger Jentsch, Prof. Dr. Eckhard 
Beetke und Dr. Dieter Pahncke. 22 
Praxismitarbeiterinnen absolvierten 
in Schwerin erfolgreich den Grund-
kurs „Fortgebildete ZAH/ZFA im 
Bereich der Prophylaxe“. Eine Dame 
wird die mündlich/praktische Prü-
fung aufgrund Schwangerschaft im 
kommenden Jahr ablegen. 

Zwei Kurse mit 40 Teilnehmer-
rinnen zur „Fortgebildeten ZAH/
ZFA im Bereich der Prophylaxe“ in 
Greifswald bedeuteten für das Ex-
pertenteam um Prof. Dr. Christian 
Splieth ebenfalls doppelten Einsatz 
am Wochenende. Hier wurde auch 

Ergebnissen nach der Prüfung in die 
Praxen entlassen zu werden. Das 
sehr gute Feedback, welches durch 
die Teilnehmerinnen an die Zahn-

Das Norddeutsche Fortbildungsin-
stitut für Zahnarzthelferinnen GmbH 
(NFi) in Hamburg-Billstedt wurde 
umbenannt in Norddeutsches Fortbil-
dungsinstitut für zahnmedizinische 
Assistenzberufe GmbH. Das be-
schloss die Gesellschafterversamm-
lung des NFi. 

Die vier norddeutschen Zahn-
ärztekammern (Bremen, Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Schles-
wig-Holstein) als Träger des NFi 

vollzogen damit jetzt auch optisch 
nach, dass der Begriff der Zahnarzt-
helferin schon lange nicht mehr be-
steht.

Sie unterstrichen damit außer-
dem, dass Fortbildungsangebote 
auf verschiedenen Ebenen für alle 
zahnmedizinischen Assistenzberufe 
nachgehalten werden müssen, um 
den unterschiedlichen Vorstellungen 
der Praxisführung gerecht zu wer-
den.  Das NFi bietet bzw. bot Kur-

se für ZFA in Richtung ZMP, ZMF, 
ZMV und DH ganztags oder in 

Tages-Fortbildungskurse statt. Durch 
die zentrale Lage des Institutes in 
Hamburg-Billstedt wird es von zahn-
ärztlichen Mitarbeiterinnen aus ganz 
Norddeutschland und darüber hinaus 
besucht.

Der neue Name gilt nach dem Ein-
trag ins Handelsregister. Mehr im In-

NFi umbenannt
Norddeutsches Fortbildungsinstitut für zahnmedizinische Assistenzberufe GmbH

ärztekammer herangetragen wurde, 
beweist dem Referat, dass das riesige 
Engagement, mit welchem die Do-
zenten ihr Wissen weitergeben, eine 
Erfolgsstory seit Jahren ist. Ein herz-

Zufriedene Absolventinnen nach der Prüfung in Greifswald

liches Dankeschön möchten wir hier 
an dieser Stelle an die Organisatoren 
der Kurse richten.

Annette Krause
Referat ZAH/ZFA 

A. Krause, ZÄK M-V (li.), Dr. Pahncke (2.v.l.), Prof. Jentsch (3.v.l.), Prof. Beetke (re.) Dr. v. Schwanewede (li.), Prof. Fröhlich (re)

Dr. Berndt (stehend) während der Prüfung




